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Weihnachten   Joseph von Eichendorff

Markt und Straßen stehn verlassen,
Still erleuchtet jedes Haus,
Sinnend geh’ ich durch die Gassen,
Alles sieht so festlich aus.

An den Fenstern haben Frauen
Buntes Spielzeug fromm geschmückt,
Tausend Kindlein stehn und schauen,
Sind so wunderstill beglückt.

Wir wünschen 
allen eine schöne 

und besinnliche 
Weihnachtszeit.

Und ich wandre aus den Mauern
Bis hinaus in’s freie Feld,
Hehres Glänzen, heil’ges Schauern!
Wie so weit und still die Welt!

Sterne hoch die Kreise schlingen,
Aus des Schneees Einsamkeit
Steigt’s wie wunderbares Singen –
O du gnadenreiche Zeit!
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Liebe Einwohnerinnen 
und Einwohner 

der Stadt Berga/Elster 
und der Ortsteile,

was für ein Jahr neigt sich dem Ende.
Seit März haben uns die Geschehnisse rund um das Coronavirus auf Trab gehalten. Ein Jeder 
von uns hatte mit gravierenden Einschränkungen im beruflichen, gesellschaftlichen und privaten 
Leben umzugehen. Liebgewonnene Gewohnheiten, Veranstaltungsbesuche, geliebte Urlaube, 
Feiern und Feste hat es faktisch nicht mehr oder ganz anders gegeben. Ein Lernprozess für uns 
alle. Hier wünsche ich vor allem unseren Händlern, Gastronomen, Künstlern und Kulturschaf-
fenden sowie Vereinen weiterhin großes Durchhaltevermögen und Vertrauen in die Zukunft.

In Gemeinsamkeit von Stadtrat, Stadtverwaltung und vielen weiteren Partnern ist es uns gelun-
gen, das öffentliche Leben in unserer Stadt bestmöglichst aufrechtzuerhalten und die städtische 
Infrastruktur weiter auszubauen.

Die Stadt hat auch 2020 einen bestätigten und ausgeglichenen Haushalt, wenn auch mittels 
Bedarfszuweisung durch den Freistaat Thüringen. So konnten wichtige Projekte in diesem Jahr 
umgesetzt werden. 
Dazu zählen u.a. die Inbetriebnahme eines neuen Löschfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr, 
Maßnahmen im Rahmen der Flutschadenbeseitigung in Ober- und Untergeißendorf, der Neubau 
eines Löschwasserbehälters in Obergeißendorf, die Sanierung des Löschteiches in Wernsdorf 
und vor allem die Neugestaltung und festliche Einweihung des KZ Häftlingsfriedhofes „Am 
Baderberg“. 
Zielstrebig wurde an der Schadholzbeseitigung, der Umstellung der Straßenbeleuchtungen auf 
LED und an notwendigen Reparaturen an Straßen und Wegen gearbeitet. Immer im Wissen, 
dass hier noch eine Menge an Arbeit vor uns liegt. 
Hier möchte ich mich bei allen Beteiligten für Ihren engagierten und unermüdlichen Einsatz 
zum Wohle unserer Stadt und ihrer Ortsteile herzlichst bedanken.

Bitte beachten Sie, dass die Aktualität der BZ bedingt durch den Redaktionsschluss schon 
einige Tage zurückliegt. Aktuelle Informationen erhalten Sie auf der Homepage unserer Stadt 
unter www.stadt-berga.de.

Ich wünsche Ihnen ein besinnliches und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start ins 
Jahr 2021, verbunden mit dem Wunsch, dass wir alle gesund bleiben.

Schauen wir miteinander 
sowie optimistisch in die Zukunft!

Ihr Bürgermeister
Heinz-Peter Beyer
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Beschlussveröffentlichung
aus der 9. Sitzung des Stadtrates 

der 7. Wahlperiode vom 06.10.2020
TOP 2 	Protokoll der Sitzung vom 09.06.2020
	 B-084-SR-2020
	 Der Stadtrat der Stadt Berga/Elster beschließt das Pro-

tokoll der 8. Sitzung der 7. Wahlperiode vom 09.06.2020.
	 einstimmig beschlossen

TOP 3 	Beitritt zum Kommunalen IT Dienstleister KIV 
	 B-062-SR-2020

1. 	 Der Stadtrat der Stadt Berga/Elster beschließt, dass 
sich die Stadt Berga/Elster an dem kommunalen IT-
Dienstleister in Thüringen – Kommunale Informati-
onsverarbeitung Thüringen (KIV) – als Gesellschaf-
terin durch den Erwerb von Anteilen in Höhe von 
85,27 Euro beteiligt.

2. 	 Der Stadtrat beschließt, den Bürgermeister zu be-
auftragen und zu ermächtigen, allen notwendigen 
Beschlüssen, Verträgen und Rechtshandlungen zum 
Beitritt der Stadt Berga/Elster zu dem Thüringer 
Kommunalen IT-Dienstleister – Kommunale Infor-
mationsverarbeitung Thüringen GmbH (KIV) – zu-
zustimmen. 

	 Der Bürgermeister wird in diesem Zusammenhang 
ebenfalls beauftragt und ermächtigt, alle im Rahmen 
des Beitrittsverfahrens erforderlichen Erklärungen 
abzugeben und entgegenzunehmen. 

	 Dies gilt auch für die Einholung von rechtsaufsichtli-
chen Genehmigungen sowie die notarielle Abwick-
lung der Beteiligung.

3. 	 Der Stadtrat beschließt, den Bürgermeister zu er-
mächtigen, dem Gesellschaftsvertrag der KIV (An-
lage 1) sowie der Gesellschaftsvereinbarung der KIV 
(Anlage 2) einschließlich ggf. notwendiger redaktio-
neller Änderungen aufgrund von behördlichen oder 
gerichtlichen Anordnungen zuzustimmen.

einstimmig beschlossen

gez. Heinz-Peter Beyer
        Bürgermeister 

Haushaltssatzung
der Stadt Berga/Elster, Landkreis Greiz, 

für das Jahr 2020
Auf der Grundlage der §§ 19 und 55 der Thüringer Kommunal-
ordnung erlässt die Stadt Berga/Elster folgende Haushaltssat-
zung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt 
	 in den Einnahmen
	 und Ausgaben mit 	 5.282.100,00 EUR

und
im Vermögenshaushalt 
	 in den Einnahmen
	 und Ausgaben mit 	 2.519.000,00 EUR

ab.
§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen der Stadt Berga/Elster sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der 
Stadt Berga/Elster werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt 
festgesetzt:
1. 	 Grundsteuer

a) landwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	 324 v. H.
b) Grundstücke (Grundsteuer B) 	 426 v. H.

2. 	 Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag
	 und dem Gewerbekapital 	 406 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Stadt 
Berga/Elster in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
1.500.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.

Stadt Berga/Elster, den 02.12.2020

gez. Heinz-Peter Beyer
        Bürgermeister 			   (Siegel)

Das Landratsamt Greiz als untere staatliche Verwaltungsbe-
hörde hat mit Bescheid vom 01.12.2020 (Az. 15-2019/0837) die 
vorstehende Satzung genehmigt.
Haushaltssatzung und -plan liegen zwei Wochen, beginnend mit 
dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung, in der Stadtverwal-
tung Berga/Elster, Am Markt 2, 07980 Berga/Elster, Kämmerei
(Zimmer 2.08), zu den üblichen Geschäftszeiten nach vorheriger 
Terminabsprache aus. 
An gleicher Stelle besteht gemäß § 57 Abs. 3 Thüringer Kom-
munalordnung die Möglichkeit zur Einsichtnahme des Haus-
haltsplanes bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die 
Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres.

Berga/Elster, den 02.12.2020

gez. Heinz-Peter Beyer
        Bürgermeister 			   (Siegel)

Bekanntmachung
der Auslegung der 6. Fortschreibung 
des Haushaltssicherungskonzeptes 

der Stadt Berga/Elster

1. 	 Auf der Grundlage des § 53 a Abs. 4 Thüringer Gemeinde- 
und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung − 
ThürKO) wird die Auslegung der in der öffentlichen Sitzung 
des Stadtrates der Stadt Berga/Elster am 03.11.2020 mit 
Beschluss Nr. B-075-SR-2020/2 beschlossenen 6. Fortschrei-
bung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Berga/
Elster bekannt gegeben.

2. 	 Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde:	
	 Mit Bescheid vom 26.11.2020 wurde die 6. Fortschreibung 

des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Berga/Elster 
genehmigt.

3. 	 Öffentliche Auslegung:

	 Die 6. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 
der Stadt Berga/Elster liegt gemäß § 53 a Abs. 4 ThürKO zu 
jedermanns Einsicht, beginnend mit dem Tag der öffentli-
chen Bekanntmachung dieser Auslegung, im Bürgerbüro der 
Stadtverwaltung Berga/Elster, Am Markt 2, 07980 Berga/
Elster zu den üblichen Geschäftszeiten nach vorheriger Ter-
minabsprache bis zum Ende des Konsolidierungszeitraumes 
aus.

gez. Heinz-Peter Beyer
        Bürgermeister

Bekanntmachung der FBG 
„An der Bummlerquelle“

Sehr geehrte Mitglieder der Forstbetriebsgemeinschaft 
„An der Bummlerquelle“,
sehr geehrter Vorstand,

dieses Jahr stellt uns vor ganz neue Herausforderungen.

Eine Mitgliederversammlung ist mit den derzeit gültigen Corona-
Anordnungen leider nicht möglich. Dennoch sind zumindest 
die Aufnahmebeschlüsse für die neuen Mitglieder dringend zu 
fassen, so dass diese in schriftlicher Form erfolgen sollen. 

Amtliche Bekanntmachungen
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Wir werden Ihnen, vorzugsweise digital, die entsprechenden 
Beschlussvorlagen zukommen lassen. Bitte füllen Sie diese aus 
und schicken sie diese dann unterschrieben an uns zurück. 
Vielen Dank.

gez. Drath
        Vorsitzende FBG „An der Bummlerquelle“

Sollten Fragen bestehen, können Sie sich gern unter folgenden 
Kontaktdaten an uns wenden:
FBG „An der Bummlerquelle“, Markt 1, 07570 Weida
Telefon: 036603 54 250, Telefax: 036603 62257, 
E-Mail: drath@weida.de

Hinweis: 
Die Versammlung der angegliederten Silbergrund Forst-GbR 
fällt ebenfalls dieses Jahr aus. Wir bitten alle Mitglieder um 
Verständnis.

Bekanntmachung
Amtliche Tierbestandserhebung, einschließlich 
Bienenvölker, der Thüringer Tierseuchenkasse 

zum Stichtag 03.01.2021
Sehr geehrte Tierbesitzer,

die Thüringer Tierseuchenkasse führt die amtliche Tierbestands-
erhebung 2021 zum Stichtag 03.01.2021 durch. 
Alle Tierbesitzer, die bisher nicht in der Tierseuchenkasse 
angemeldet waren und keine Meldekarte erhalten haben, 
werden hiermit aufgefordert, ihrer gesetzlichen Verpflichtung 
zur Tierbestandsanmeldung gemäß nachstehender Satzung 
nachzukommen.
Die Tierbestandsmeldung ist an die Thüringer Tierseuchenkas-
se, Victor-Goerttler-Str. 4, 07745 Jena zu richten. Es wird darauf 
hingewiesen, dass die jährliche amtliche Tierbestandserhebung
der Thüringer Tierseuchenkasse gesondert zur Viehzählung des 
Thüringer Landesamtes für Statistik durchgeführt wird.

Ihre Thüringer Tierseuchenkasse

Satzung der Thüringer Tierseuchenkasse über 
die Erhebung von Tierseuchenkassenbeiträgen 

für das Jahr 2021
Aufgrund des § 8 Abs. 1, § 12 Satz 1 Nr. 1, § 17 Abs.1 Satz 3 und 
4 und Abs. 2 sowie § 18 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 3 Satz 1 und 
Abs. 4 des Thüringer Tiergesundheitsgesetzes (ThürTierGesG) 
in der Fassung vom 30. März 2010 (GVBl. S. 89), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Juli 2019 (GVBl. S. 236), hat 
der Verwaltungsrat der Tierseuchenkasse am 22. Oktober 2020 
folgende Satzung beschlossen:

§ 1

(1) 	Zur Erhebung der Tierseuchenkassenbeiträge für das Jahr 
2021 werden die Beitragssätze für die einzelnen Tierarten 
wie folgt festgesetzt:

1.	 Pferde, Esel, Maultiere und 
	 Maulesel 	 je Tier 4,20 Euro

2.	 Rinder einschließlich Bisons, Wisente 
	 und Wasserbüffel
2.1	 Rinder bis 24 Monate	 je Tier 6,00 Euro 
2.2	 Rinder über 24 Monate	 je Tier 6,50 Euro

3.	 Schafe und Ziegen
3.1	 Schafe bis 9 Monate	 je Tier 0,10 Euro 
3.2	 Schafe über 9 bis 18 Monate 	 je Tier 0,90 Euro
3.3	 Schafe über 18 Monate	 je Tier 0,90 Euro
3.4	 Ziegen bis 9 Monate	 je Tier 2,30 Euro 
3.5	 Ziegen über 9 bis 18 Monate	 je Tier 2,30 Euro
3.6	 Ziegen über 18 Monate	 je Tier 2,30 Euro

4.	 Schweine
4.1	 Zuchtsauen nach erster Belegung
4.1.1	 weniger als 20 Sauen	 je Tier 1,20 Euro
4.1.2	 20 und mehr Sauen	 je Tier 1,60 Euro
4.2	 Ferkel bis 30 kg	 je Tier 0,60 Euro
4.3	 sonstige Zucht- und Mastschweine 
	 über 30 kg
4.3.1	 weniger als 50 Schweine	 je Tier 0,90 Euro

4.3.2	 50 und mehr Schweine	 je Tier 1,20 Euro
Absatz 4 bleibt unberührt.

5.	 Bienenvölker	 je Volk 1,00 Euro

6.	 Geflügel
6.1	 Legehennen über 18 Wochen 
	 und Hähne	 je Tier 0,07 Euro
6.2	 Junghennen bis 18 Wochen 
	 einschließlich Küken	 je Tier 0,03 Euro
6.3	 Mastgeflügel (Broiler) 
	 einschließlich Küken	 je Tier 0,03 Euro
6.4	 Enten, Gänse und Truthühner 	
	 einschließlich Küken	 je Tier 0,20 Euro

7.	 Tierbestände von Viehhändlern	 vier v. H. der um-
			   gesetzten Tiere
 			   des Vorjahres
			   (nach § 2 Abs. 7)

8.	 Der Mindestbeitrag beträgt für 
	 jeden beitragspflichtigen Tierhalter 
	 insgesamt 	 6,00 Euro

Für Fische, Gehegewild und Hummeln werden für 2021 keine 
Beiträge erhoben. 

(2) Als Tierbestand im Sinne dieser Satzung sind alle Tiere ei-
ner Art anzusehen, die räumlich zusammengehalten oder 
gemeinsam versorgt werden. 

(3) 	Dem Bund oder einem Land gehörende Tiere und Schlacht-
vieh, das Viehhöfen oder Schlachtstätten zugeführt wurde, 
unterliegen nicht der Beitragspflicht. 

(4) 	Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4.1.2, 4.2 und 4.3.2 
wird je Tier um 25 v. H. ermäßigt, wenn: 
1.	 Der Endmastbetrieb gemäß der Schweine-Salmonellen-

Verordnung oder jede seiner Betriebsabteilungen ist im 
Ergebnis der Untersuchungen gemäß dieser Verordnung 
für den Zeitraum 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 
in die Kategorie I eingestuft worden. 

2.	 Der Betrieb mit 20 oder mehr gemeldeten Sauen oder 
der spezialisierte Ferkelaufzuchtbetrieb gilt gemäß dem 
„Programm zur Salmonellenüberwachung in Schweine-
beständen in Thüringen” als „Salmonellen überwacht” 
und ist auf der Basis einer für den Bestand repräsenta-
tiven Stichprobe in Kategorie I eingestuft. 

	 Die Einstufung nach Nr. 1 oder die Bescheinigung gemäß 
Anlage 2 des in Nr. 2 genannten Programms ist der Tierseu-
chenkasse durch den Tierhalter bis zum 28. Februar 2021 
schriftlich oder elektronisch vorzulegen. Fällt ein Betrieb 
unter Nr. 1 und 2 (gemischter Betrieb) gilt der ermäßigte Bei-
tragssatz, soweit jeweils das Vorliegen der Voraussetzungen 
nach Nr. 1 und 2 entsprechend den Bestimmungen dieses 
Absatzes nachgewiesen wird.

§ 2

(1) 	Für die Berechnung der Beiträge für Pferde, Esel, Maultiere, 
Maulesel, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine und Geflügel ist 
die Zahl der am 3. Januar 2021 vorhandenen Tiere (Stichtag 
für die amtliche Erhebung gemäß § 18 Abs.1 Satz 1 ThürTier-
GesG), bei Bienen die Anzahl der im Herbst des Vorjahres 
eingewinterten Bienenvölker maßgebend. 

(2) 	Die Tierhalter haben der Tierseuchenkasse entsprechend 
der Kategorien gemäß § 1 Abs. 1 unter Verwendung des 
amtlichen Erhebungsvordruckes (Meldebogen) spätestens 
14 Tage nach dem Stichtag ihren Namen sowie die Anschrift 
mitzuteilen und die Art und die Zahl sowie den Standort der 
bei ihnen am Stichtag vorhandenen Tiere, bei Bienenvölkern 
die Anzahl der im Herbst 2020 eingewinterten Bienenvölker, 
oder gegebenenfalls die Aufgabe der Tierhaltung (auch vor-
übergehend) schriftlich oder im elektronischen Meldeverfah-
ren auf der Website der Thüringer Tierseuchenkasse zu mel-
den. Für die Teilnahme am elektronischen Meldeverfahren 
ist die Angabe und Authentifizierung einer E-Mail-Adresse 
erforderlich. Für jede Tierhaltung, die nach der Viehverkehrs-
verordnung registrierpflichtig ist und eine entsprechende 
Registriernummer hat, ist ein eigener Meldebogen auszu-
füllen.

(3) 	Wird ein Tierbestand nach dem Stichtag neu gegründet oder 
werden Tiere einer am Stichtag nicht vorhandenen Tierart in 
einem Bestand neu aufgenommen, sind diese unverzüglich 
der Tierseuchenkasse schriftlich oder elektronisch nachzu-
melden. Dies gilt auch, wenn sich bei einer gehaltenen Tierart 
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nach dem Stichtag die Zahl der Tiere (mit Ausnahme der im 
Bestand nachgeborenen Tiere) um mehr als zehn v. H. oder 
um mehr als 20 Tiere, bei Geflügel um mehr als 1.000 Tiere, 
erhöht. Für die nachzumeldenden Tiere erhebt die Tierseu-
chenkasse Beiträge nach § 1. 

(4) 	Keine zusätzlichen Beiträge werden erhoben, wenn ein ge-
meldeter Tierbestand im Rahmen der Erbfolge oder Rechts-
nachfolge insgesamt auf einen neuen Tierhalter übergeht und 
in denselben Stallungen weitergeführt wird. Für Tiere, die 
nur vorübergehend saisonal in Thüringen gehalten werden, 
kann auf schriftlichen Antrag des Tierhalters von einer Bei-
tragsveranlagung abgesehen werden, wenn der Tierhalter 
für diese Tiere seiner Melde- und Beitragsverpflichtung zu 
einer anderen Tierseuchenkasse im Geltungsbereich des 
Tiergesundheitsgesetzes für das Jahr 2021 nachgekommen 
ist. Der Antragsteller hat die Voraussetzungen für die Befrei-
ung nachzuweisen. Die Meldeverpflichtung für die Tiere nach 
Satz 2 gegenüber der Thüringer Tierseuchenkasse bleibt da-
von unberührt. Im Fall einer Befreiung nach Satz 2 besteht für 
die betreffenden Tiere und deren Nachzucht grundsätzlich 
kein Anspruch auf Gewährung von Beihilfen der Thüringer 
Tierseuchenkasse. Im Einzelfall kann die Tierseuchenkasse 
hiervon eine Ausnahme zulassen.

(5) 	Tierhalter, die bis zum 28. Februar 2021 keinen amtlichen 
Erhebungsvordruck zur Verfügung gestellt bekommen ha-
ben, sind verpflichtet, ihren meldepflichtigen Tierbestand 
bis zum 31. März 2021 der Tierseuchenkasse schriftlich oder 
elektronisch zu melden. 

(6) 	Hat ein Tierhalter der Tierseuchenkasse seine der Melde-
pflicht unterliegenden Tiere für das Beitragsjahr innerhalb 
der jeweils maßgeblichen Fristen nach den Absätzen 2, 3 
oder 5 nicht oder nicht vollständig gemeldet, kann die Tier-
seuchenkasse auf der Grundlage des § 35 ThürTierGesG die 
amtlich anderweitig ermittelten Daten zu diesen Tieren zum 
Zwecke der Beitragserhebung nutzen.

(7) 	Viehhändler haben die Zahl der im Vorjahr umgesetzten 
Pferde, Esel, Maultiere, Maulesel, Rinder, Schweine, Schafe 
und des umgesetzten Geflügels bis zum 1. Februar 2021 zu 
melden. Im Übrigen gilt Absatz 2 entsprechend. Viehhändler 
im Sinne der Beitragssatzung sind natürliche oder juristische 
Personen, die 
1.	 mit Tieren nach Satz 1 gewerbsmäßig Handel treiben und 
2.	 Tierhändlerställe unterhalten oder falls dies nicht zutrifft, 

diese Tiere nach Erwerb im Eigenbesitz haben.

§ 3

Die Beiträge werden gemäß § 7 Abs. 3 ThürTierGesG durch die 
Tierseuchenkasse von den Tierhaltern erhoben. Die Beiträge 
nach § 2 Abs. 1 werden 30 Tage, die Beiträge nach § 2 Abs. 3, 5 
und 7 werden 14 Tage nach Bekanntgabe des Beitragsbeschei-
des in voller Höhe fällig. Sofern aus Nachmeldungen nach § 2 
Abs. 3 keine Beiträge resultieren, die über einen bereits ent-
richteten Mindestbeitrag hinausgehen, wird kein gesonderter 
Beitragsbescheid erstellt. 
Eine anteilige Rückerstattung von Beiträgen bei Minderung des 
Bestandes erfolgt nicht.

§ 4

(1) 	Für Tierhalter, die schuldhaft 
1. 	 bei den vorgeschriebenen Erhebungen nach § 2 einen 

Tierbestand nicht oder verspätet angeben, eine zu gerin-
ge Tierzahl angeben oder sonstige fehlerhafte Angaben 
machen oder

2. 	 ihre Beitragspflicht nicht erfüllen, insbesondere die Bei-
träge nicht rechtzeitig oder nicht vollständig bezahlen, 

	 entfällt gemäß § 18 Abs. 3 und 4 TierGesG der Anspruch auf 
Entschädigung und Erstattung der Kosten nach § 16 Abs. 4 
Satz 2 TierGesG. Entsprechendes gilt für die Leistungen der 
Tierseuchenkasse nach § 20 und § 21 ThürTierGesG. § 18 
Abs. 1 und 2 TierGesG bleibt unberührt. 

(2) 	Eine Inanspruchnahme von Leistungen der Tierseuchenkas-
se kann erst erfolgen, wenn der Tierhalter die der Tierseu-
chenkasse im Zusammenhang mit der jährlichen amtlichen 
Erhebung nach § 18 Abs. 1 und 2 ThürTierGesG oder der 
Beitragserhebung nach § 17 Abs. 1 ThürTierGesG gegebe-
nenfalls aus Vorjahren geschuldeten rückständigen Beträge 
(Mahngebühren, Auslagen, Säumniszuschläge) beglichen 
hat.

(3) 	Die Tierseuchenkasse kann von Absatz 1 Satz 2 in Bezug auf 
Schadensfälle und damit verbundene Beihilfeanträge, die vor 
der nach § 2 Abs. 2, 5 oder 7 maßgeblichen Meldefrist oder 

vor dem nach § 3 maßgeblichen Fälligkeitsdatum gestellt 
wurden, absehen, wenn der Melde- oder Beitragspflicht im 
Veranlagungszeitraum noch entsprochen wird.

§ 5

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 

Die vom Verwaltungsrat der Thüringer Tierseuchenkasse am 22. 
Oktober 2020 beschlossene Satzung der Thüringer Tierseuchen-
kasse über die Erhebung von Tierseuchenkassenbeiträgen für 
das Jahr 2021 wurde in vorstehender Fassung mit Schreiben des 
Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen 
und Familie vom 2. November 2020 gemäß § 8 Abs. 2 und § 12 
Satz 2 i. V. m. § 12 Satz 1 Nr. 1 ThürTierGesG genehmigt.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Jena, 3. November 2020

PD Dr. Karsten Donat
Geschäftsführer der Thüringer Tierseuchenkasse

– Ende amtlicher Teil –

Übertragung der Aufgaben und 
Befugnisse des Standesamtes Berga/E. 

nach Weida
Mit Beschluss der Stadträte von Weida und Berga/Elster vom 
November 2020 überträgt die Stadt Berga/E. die Aufgaben und 
Befugnisse des Standesamtes zum 1.1.2021 nach Weida.

Das betrifft folgende Aufgabenfelder:
–	 Beurkundung von Geburten in Berga/E.
–	 Prüfung von Ehevoraussetzungen, Durchführung und 
	 Beurkundung von Eheschließungen
–	 Beurkundung von Sterbefällen
–	 Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen und 
	 Namenserklärungen
–	 Ausstellung von Urkunden, Folgebeurkundungen und Beglau-

bigung von Abschriften in bzw. aus Personenstandsbüchern
–	 Kirchenaustrittserklärungen
–	 Nachträgliche Beurkundungen der Geburt, Eheschließung 

oder Sterbefälle von Deutschen im Ausland

Das sind Leistungen, die nur selten von Bürgerinnen und Bür-
gern unserer Stadt in Anspruch genommen wurden.
Das Trauzimmer im Rathaus von Berga/E. steht aber auch 
weiterhin für gewünschte Trauungen unserer Einwohner zur 
Verfügung.
Das Einwohnermeldeamt und das Bürgerbüro verbleiben in 
Berga/E. und sollen künftig noch kundenfreundlicher für Bür-
gerinnen und Bürger ausgerichtet werden.

Foto: Stadtverwaltung Weida

Am 3.12.2020 haben die beiden Bürgermeister, Heinz Hopfe 
für Weida, Heinz-Peter Beyer für Berga/E., die entsprechende 
Zweckvereinbarung (siehe Foto) unterschrieben.
Diese Zweckvereinbarung wurde mit Bescheid vom 07.12.2020 
von der Kommunalaufsicht als untere staatliche Verwaltungs-
behörde im Landratsamt Greiz genehmigt und wird noch im 
Dezember 2020 im Amtsblatt des Landkreises Greiz öffentlich 
bekannt gemacht.

gez. Heinz-Peter Beyer
        Bürgermeister

Informationen aus dem Rathaus
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Hinweise zum Winterdienst 
in Berga/Elster und Ortsteilen

In dieser Jahreszeit möchten wir alle Grundstückseigentümer 
noch einmal auf ihre Straßenreinigungspflicht (Schneeräu-
mung bzw. Beseitigung von Schnee und Eis) aufmerksam 
machen und gleichzeitig darauf hinweisen, dass die Nichtein-
haltung der Vorschriften eine Ordnungswidrigkeit darstellt 
und mit einer Geldbuße geahndet werden kann.

Hier ein Auszug aus der Straßenreinigungssatzung, Einsicht 
in die vollständige Satzung können Sie auf der Homepage 
www.stadt-berga.de unter der Rubrik „Rathaus“ und dann 
„Ortsrecht“ oder im Bürgerbüro (unter vorheriger Terminver-
einbarung) nehmen.

§ 10
Schneeräumung

(1) 	Neben der allgemeinen Straßenreinigungspflicht haben die 
Verpflichteten bei Schneefall die Gehwege und Zugänge zu 
Oberwegen vor ihren Grundstücken in einer solchen Breite 
von Schnee zu räumen, dass der Verkehr nicht mehr als 
unvermeidbar beeinträchtigt wird.

	 Soweit in Fußgängerzonen (Zeichen 242 StVO) und in ver-
kehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325 StVO) Gehwege 
nicht vorhanden sind, gilt als Gehwege ein Streifen von 
1,50m Breite entlang der Grundstücksgrenze.

	 Bei Straßen mit einseitigem Gehweg sind sowohl die Eigen-
tümer oder Besitzer der auf der Gehwegseite befindlichen 
Grundstücken auch die Eigentümer oder Besitzer der auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen Grundstücke 
zum Winterdienst auf diesem Gehweg verpflichtet. In Jah-
ren mit gerader Endziffer sind die Eigentümer oder Besitzer 
der auf der Gehwegseite befindliche Grundstücke, in Jahren 
mit ungerader Endziffer die Eigentümer oder Besitzer der 
auf der der gegenüberliegenden Straßenseite befindliche 
Grundstücke verpflichtet.

	 Die in Frage kommende Gehwegfläche bestimmt sich nach 
§ 7 Abs. 1 der Satzung, wobei bei den gegenüberliegenden 
Grundstücken deren Grundstücksbreite auf die Gehwegsei-
te zu projizieren ist.

	 Mündet in Straßen mit einseitigem Gehweg auf der dem 
gegenüberliegenden Seite eine Straße ein, so sind die Ei-
gentümer oder Besitzer der Eckgrundstücke verpflichtet, 
zusätzlich zu der vorstehend festgelegten Gehwegfläche 
auch den Teil des Gehweges von Schnee zu räumen, der 
gegenüber der einmündenden Straße liegt, und zwar jeweils 
bis zur gedachten Verlängerung der Achse der einmünden-
den Straße.

(2) 	Die von Schnee geräumten Flächen vor den Grundstücken 
müssen so aufeinander abgestimmt sein, dass eine durch-
gehende benutzbare Gehwegfläche gewährleistet ist. Der 
später Räumende muss sich insoweit an die schon beste-
hende Gehwegrichtung vor den Nachbargrundstücken bzw. 
Überwegrichtung vom gegenüberliegenden Grundstück an-
passen.

(3) 	Für jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur Fahrbahn und 
zum Grundstückseingang in einer Breite von mindestens 
1,25 Meter zu räumen.

(4) 	Festgetretener oder auftauender Schnee ist ebenfalls − so-
weit möglich und zumutbar − zu lösen und abzulagern.

(5) 	Soweit den Verpflichteten die Ablagerung des zu beseiti-
genden Schnees und der Eisstücke auf Flächen außerhalb 
des Verkehrsraumes nicht zugemutet werden kann, darf 
der Schnee auf Verkehrsflächen nur so abgelagert werden, 
dass der Verkehr und vor allem auch die Räumfahrzeuge 
möglichst wenig beeinträchtigt werden.

(6) 	Die Abflussrinnen müssen bei Tauwetter von Schnee frei-
gehalten werden.

(7) 	Die in den vorstehenden Absätzen festgelegten Verpflich-
tungen gelten für die Zeit von 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr. Sie 
sind bei Schneefall jeweils unverzüglich durchzuführen.

§ 11
Beseitigung von Schnee und Eis

(1) 	Bei Schnee- und Eisglätte haben die Verpflichteten die Geh-
wege, die Zugänge zu Oberwegen, die Zugänge zur Fahr-
bahn und zum Grundstückseingang derart und so rechtzei-

tig zu bestreuen, dass Gefahren nach allgemeiner Erfahrung 
nicht entstehen können. Dies gilt für „Rutschbahnen“. In 
Fußgängerzonen und verkehrsberuhigtenBereichen findet 
§ 10 Abs. 1 Satz 2 Anwendung. Bei Straßen mit einseitigem 
Gehweg findet für die Beseitigung von Schnee- und Eisglätte 
die Regelung des § 10 Abs. 1, Sätze 3ff Anwendung.

(2) 	Bei Eisglätte sind Bürgersteige in voller Breite und Tiefe, 
Zugänge zur Fahrbahn und zu Oberwegen in einer Breite 
von 2 m abzustumpfen. Noch nicht ausgebaute Gehwege 
und ähnliche dem Fußgängerverkehr dienende sonstige 
Straßenteile müssen in einer Mindesttiefe von 1,50 m, in der 
Regel an der Grundstücksgrenze beginnend, abgestumpft 
werden. §10 Abs. 2 gilt entsprechend.

(3) 	Bei Schneeglätte braucht nur die nach § 10 räumende Fläche 
abgestumpft werden.

(4) 	Als Streumaterial sind vor allem Sand, Splitt und ähnliches 
abstumpfendes Material zu verwenden.

	 Asche darf zum Bestreuen nur in dem Umfang und in der 
Menge verwendet werden, dass eine übermäßige Ver-
schmutzung der Geh- und Überwege nicht eintritt. Salz darf 
nur in geringen Mengen zur Beseitigung festgetretener Eis- 
und Schneerückstände verwendet werden. Die Rückstände 
müssen nach ihrem Auftauen sofort beseitigt werden.

(5) 	Auftauendes Eis auf den in den Abs. 2 und 3 bezeichneten 
Flächen ist aufzuhacken und entsprechend der Vorschrift 
des § 10 Abs. 5 zu beseitigen.

(6) 	Beim Abstumpfen und Beseitigen von Eisglätte dürfen nur 
solche Hilfsmittel verwendet werden, die die Straße nicht 
beschädigen.

(7) 	§ 10 Abs. 7 gilt entsprechend.

Ordnungsamt Berga/Elster 

Wiederbesetzung des Schiedsamtes 
von Berga/Elster

Sie sind beleidigt oder verleumdet worden, man hat sie geschla-
gen oder ihre Gesundheit geschädigt. Sie wurden bedroht oder 
Sachen wurden von Ihnen beschädigt. Jemand begeht bei Ihnen 
einen Hausfriedensbruch oder verletzt das Briefgeheimnis.
Wenn es also mit dem Nachbarn oder einem anderen netten 
Mitmenschen mal nicht so richtig klappen will, ist guter Rat 
teuer. Sie haben die Möglichkeit, ihr gutes Recht bei Gericht 
einzuklagen.
Das muss nicht sein. Bei den oben aufgeführten Delikten ist es 
sogar gesetzlich zwingend vorgeschrieben, vorher durch einen 
Besuch bei einem Schiedsmann oder einer Schiedsfrau einen 
Schlichtungsversuch zu unternehmen und damit die Gerichte 
zu entlasten. Ein Schlichtungsversuch ist schnell bearbeitet, 
auch außerhalb der sonst üblichen Arbeitszeit. Sie sparen da-
durch Zeit und Nerven. Das ist bürgernah und freundlich. Das 
Verfahren ist kostengünstig und in den meisten Fällen kann 
unter 50 Euro ein Vergleich gefunden werden.

Über ein Jahr war den Bergaern Bürgern diese Möglichkeit 
leider verwehrt gewesen. Der bis dahin tätige Schiedsmann 
Jürgen Naundorf konnte aus gesundheitlichen Gründen dieses 
Amt nicht mehr ausfüllen.
Schlichten statt Richten – zu dieser Aufgabe stelle ich mich 
ehrenamtlich zur Verfügung.
Ich, Matthias Thoß, habe ab Juli 2020 die Stelle des Schieds-
mannes übernommen. Ich wohne in Kleinkundorf Nr. 12 und bin 
auf direktem Weg oder telefonisch erreichbar unter der Nummer
036623 21505. Genauso kann auch über die Stadtverwaltung 
Berga/Elster unter Tel.: 607 0 ein Kontakt zu mir hergestellt 
werden.

Matthias Thoß

Wochenmarkt zum Jahresende 2020 
in Berga/Elster

Der Wochenmarkt in der 52. Kalenderwoche findet auf Grund des 
Feiertages (25.12.2020) bereits am Mittwoch, dem 23.12.2020, 
statt.
Am 08.01.2021 findet der erste Wochenmarkt 2021 statt, wie 
gewohnt wieder am Freitag.

Stadtverwaltung Berga/Elster
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Ronalf Vogel 
jetzt alleiniger KOBB für Berga/Elster

Seit dem 1.10.2020 ist Ronalf Vogel ausschließlich Kontaktbe-
reichsbeamter für unsere Stadt und die 13 Ortsteile. Das ist ein 
wichtiger und guter Schritt zur weiteren Erhöhung von Ord-
nung und Sicherheit im Stadtgebiet. Erreichbar ist Herr Vogel 
zu seinen festen Sprechzeiten im städtischen Rathaus jeweils 
dienstags von 15.00 bis 18.00 Uhr oder telefonisch unter den Ruf-
nummern 036623 6070 in der Stadtverwaltung Berga/Elster oder
03661 6210 in der Polizeiinspektion Greiz.

Foto von links: Mike Schramm, Leiter der Polizeiinspektion Greiz, KOBB 
Ronalf Vogel, Bürgermeister Heinz-Peter Beyer
Foto: T. Schubert, OTZ Greiz

Bergaer Zeitung
Die Zustellung der Bergaer Zeitung erfolgt ab Januar 2021 
über die Firma Raatz Vertrieb GmbH mit Zustellung sams-
tags, daraus ergeben sich folgende Termine im Jahr 2021:

     Redaktionsschluss    Erscheinungsdatum
             Donnerstag 		  Samstag	

07.01.2021 	 23.01.2021
11.02.2021 	 27.02.2021
11.03.2021 	 27.03.2021
08.04.2021 	 24.04.2021
06.05.2021 	 22.05.2021
03.06.2021 	 19.06.2021
01.07.2021 	 17.07.2021
12.08.2021 	 28.08.2021
09.09.2021 	 25.09.2021
07.10.2021 	 23.10.2021
04.11.2021 	 20.11.2021
02.12.2021 	 18.12.2021

Ein doch für uns alle ungewöhnliches Jahr 2020 neigt sich zu 
Ende. Vieles war und ist anders, kulturelle Veranstaltungen 
konnten nicht stattfinden. Auch die Bergaer Stadtbibliothek 
musste viele Wochen geschlossen bleiben. Und doch haben uns 
so viele Leser die Treue gehalten und es sind sogar neue dazu 
gekommen. Wir sagen DANKE.
Danke für’s Einhalten der Sicherheitsmaßnahmen, Danke für 
die vielen Besuche kleiner und großer Leser, Danke für’s fleißige 
Ausleihen, Danke an alle helfenden Hände.
Wir wünschen allen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen 
guten und vor allem gesunden Start ins neue Jahr.
Und danke für die Besuche am 05.12.2020 bei unserem Bücher- 
Flohmarkt, der ja dieses Jahr doch in einem anderen Rahmen 
stattgefunden hat. Es war ein schöner Nachmittag, den dank 
vieler offener Geschäfte in Berga viele zum Bummeln genutzt 
haben.
Einen Hinweis haben wir zu dem Flohmarktregal im Treppen-
aufgang des Rathauses. Bitte dort keine jugendgefährdenden 
Medien einstellen.
Die Stadtbibliothek bleibt aufgrund des aktuellen Infektionsge-
schehens vom 16.12.2020 – 10.01.2021 geschlossen.
Stand 16.12.2020 – etwaige Änderungen entnehmen Sie bitte 
den öffentlichen Medien und Aushängen Nicole Bauch

Glückwünsche an die 
JUBILARE
Die Stadtverwaltung gratuliert nach-
träglich sehr herzlich allen Ehe- und 
Altersjubilaren und wünscht Ihnen 
alles Gute, vor allem Gesundheit und 
persönliches Wohlergehen.

 

Liebe Menschen in und um Berga,
nur noch wenige Stunden, dann wird Heiligabend da sein.
Dann feiern wir das Wunder, dass Gott Mensch wird. Das Gott 
nah und in der Welt sein will … Wie genau unser Heiliger Abend 
und das Weihnachtsfest werden wird? Wir alle planen und hof-
fen und wägen ab, was geht und was nicht. Unabhängig von 
unseren Gedanken und Plänen, es wird Weihnachten werden! 
Und darauf freue ich mich!
Und dann ein paar Tage später: Ein neues Jahr beginnt. Wie wird 
es werden? Genauso herausfordernd und hürdenreich wie das 
alte? Hoffentlich nicht! Denke ich sofort! Und ahne zugleich, so 
manches vom alten Jahr wird mich auch im neuen Jahr begleiten.
Und dennoch ist dieses neue Jahr da. Es ist geworden. Ohne 
mein Zutun. Ich kann es noch nicht fassen. Nicht alles richten 
und organisieren und bis ins letzte Detail bewegen, damit alles 
so ist, wie ich möchte. So gern ich es hätte. Ein neues Jahr ist 
da. Neue Tage. 
„Die neuen Tage öffnen ihre Türen. Sie können, was die alten 
nicht gekonnt. Vor uns die Wege, die ins Weite führen: Den 
ersten Schritt. Ins Land. Zum Horizont. Wir wissen nicht, ob wir 
ans Ziel gelangen. Doch gehen wir los. Doch reiht sich Schritt 
an Schritt. Und wir verstehn zuletzt: das Ziel ist mitgegangen; 
denn der den Weg beschließt und der ihn angefangen, der Herr 
der Zeit geht alle Tage mit.“ (Klaus-Peter Hertzsch)
Ein neues Jahr, neue Tage. Wir können sie nehmen, als Geschenk 
und als Aufgabe und im Vertrauen: „Der Herr der Zeit geht alle 
Tage mit“.
Gott segne und behüte ihre Weihnachtstage und ihren Weg ins 
neue Jahr! Ihre Pfarrerin Anne Puhr

Jesus Christus spricht: 
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!

(Jahreslosung 2021 aus dem Lukasevangelium Kapitel 6 Vers 36)

Gottesdienste 
an Weihnachten und zum Jahreswechsel

24. Dezember – Heiligabend (alle mit Anmeldung!)
14.00 Uhr 	 Kirche Wernsdorf
14.00 Uhr 	 Kirche Waltersdorf
14.30 Uhr 	 St.Erhard Berga
15.30 Uhr 	 Kirche Großkundorf
16.15 Uhr 	 Kirche Clodra
17.00 Uhr 	 St. Erhard Berga
17.15 Uhr 	 Kirche Waltersdorf
18.00 Uhr 	 St. Erhard Kirche Berga

25. Dezember − 1. Weihnachtstag
10.00 Uhr 	 Zentralgottesdienst in St.Erhard Berga

26. Dezember − 2. Weihnachtstag
  9.30 Uhr 	 Zentralgottesdienst in der Kirche Waltersdorf

31. Dezember − Silvester / Altjahresabend
15.30 Uhr 	 Kirche Waltersdorf
17.00 Uhr 	 St. Erhard Kirche Berga

Geburtstage & Jubiläen

Neues aus der AWO-Stadtbibliothek

Kirchliche Nachrichten

Kirchspiel Berga 
Ev.-Luth. Pfarramt Berga · Kirchplatz 14 · 07980 Berga 
Tel. Pfarrerin Puhr 0177/3857963 
E-Mail Pfarramt/Pfarrerin: kirchspiel-berga@gmx.de
Website: kirchspielberga.wordpress.com
Öffnungszeiten der Friedhofsverwaltung (Frau Seckel):
Di. 8.00 - 12.00 Uhr, Do. 13.00 – 17.00 Uhr
Tel. Friedhofsverwaltung: 036623/25532
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1. Januar 2021 − Neujahr
10.00 Uhr 	 Zentralgottesdienst Großkundorf

Gottesdienste im Januar 2021
9. Januar − 1.Sonntag nach Epiphanias
  9.00 Uhr 	 methodische Zionskirche Waltersdorf: 
	 ökumenischer Gottesdienst zur Eröffnung der Bibel- 
	 und Allianzwoche 2021
14.00 Uhr 	 Kirche Wernsdorf

17. Januar − 2. Sonntag nach Epiphanias
10.00 Uhr 	 St.Erhard Kirche Berga: 
	 ökumenischer Gottesdienst zum Abschluss der 
	 Bibel- und Allianzwoche 2021
14.00 Uhr 	 Hoffnungskirche Clodra

24. Januar − 3. Sonntag nach Epiphanias
  8.30 Uhr 	 Kirche Waltersdorf
10.00 Uhr  	 St.Erhard Kirche Berga

31. Januar – letzter Sonntag nach Epiphanias
10.00 Uhr 	 Regionalgottesdienst zum Thema 
	 „Hoffnungsbilder“ mit Pfarrer Michel Debus
	 und Band im Bibelsaal Hohenleuben

Ökumenische Bibelwoche 9.1. – 17.1. zum Thema 
„Begegnungen im Lukasevangelium“

Die Bibelwoche 2020/2021 steht unter dem Thema „Begegnun-
gen im Lukasevangelium“.
Miteinander in Kontakt zu sein, ist ein existentielles Bedürfnis. 
Auch für Jesus war das Unterwegssein mit Menschen und zu 
Menschen hin essentiell. Die Begegnungen mit Jesus Christus 
prägen die Geschichten des Lukasevangeliums und sind der 
Stoff, aus dem die Ökumenische Bibelwoche 2020/2021 mit dem 
Thema „In Bewegung — in Begegnung. Zugänge zum Lukas-
evangelium“ gewebt ist. Herzliche Einladung zur gemeinsamen
Bewegung und Begegnung des Lukasevangeliums als Christen 
in und um Berga, Waltersdorf, … 
Den Beginn und den Abschluss unseres gemeinsamen Entde-
ckens der Geschichten aus der Bibel wollen wir jeweils feierlich 
mit einem ökumenischen Gottesdienst begehen. Und unter der 
Woche, da sind Sie herzlich in den Gemeinderaum der meth. 
Zionskirche Waltersdorf eingeladen, um miteinander über das 
Lukasevangelium nachzudenken. 

Die Termine der ökumenische Bibelwoche 2021 im Kirchspiel 
Berga sind:

–	 Sonntag, 9. Januar, um 9 Uhr: ökumenischer Gottesdienst zur 
Eröffnung der Bibelwoche in der Zionskirche Waltersdorf

–	 Mittwoch, 13. Januar, um 19 Uhr: Gesprächsabend im Ge-
meinderaum der Zionskirche Waltersdorf mit Pastor Walz und 
Pfarrerin Puhr

–	 Donnerstag, 14. Januar, um 19 Uhr: Gesprächsabend im Ge-
meinderaum der Zionskirche Waltersdorf mit Pastor Walz und 
Pfarrerin Puhr

–	 Sonntag, 17. Januar, um 10 Uhr: ökumenischer Gottesdienst 
zum Abschluss der Bibelwoche in der St. Erhard Kirche Berga

Regionale Predigtreihe zum Thema „Hoffnungsbilder“

Auch in diesem Jahr wollen wir wieder als benachbarte Pfarr-
bereiche miteinander Gottesdienste feiern und gemeinsam dem 
Thema „Hoffnungsbilder“ in der Bibel nachgehen.
Am 31. Januar beginnt Pfarrer Debus im Bibelsaal Hohenleuben 
mit der Regionalen Predigtreihe. 
Und schon jetzt für Ihren Kalender: am 21.2., 21.3. und 18.4. 
verfolgen wir das Thema in jeweils einem regionalen Gottes-
dienst weiter. 
Seien Sie herzlich eingeladen!

Gemeindekreise / Kinder- und Jugendarbeit
Auch wenn es uns schmerzt, ist es dennoch gegenwärtig noch 
nötig, dass unsere Gruppen und Kreise des Kirchspiels derzeit 
noch in ihren gewohnten Formen pausieren. 
Wir bleiben weiter über Telefon, Smartphone und Briefe in Kon-
takt. Sobald wir uns wieder treffen können, erhalten alle bishe-
rigen Teilnehmenden eine Einladung aus dem Pfarramt.

Samstag 	 19.12.20 	 15:00 	 Erlöserkirche Niebra 	musikal. Vepser

Sonntag 	 20.12.20 		  4. Sonntag im Advent
		  10:00 	 Pfarrkirche St. Veit 	 Gottesdienst
		  17:00 	 St. Marien 	 Gottesdienst

Mittwoch 	 23.12.20 	 18:00 	 Pfarrhof Cronschwitz 	Abschluss 
				    Adventkalender
Heiliges Christfest 2020
Donnerstag 	24.12.20 		  Heilig Abend
		  14:00 	 St. Peter+Paul 	 Christvesper
		  15:00 	 Kirche Hilbersdorf 	 Christvesper
		  15:00 	 Kirche Großfalka 	 Christvesper
		  15:30 	 Bushaltestelle 
			   Endschütz 	 Christvesper Ksp.
		  16:00 	 St. Nicolai  
			   (gerade Haus-Nr.) 	 Christvesper
		  17:00 	 St. Nicolai 
			   (ungerade Haus-Nr.) 	 Christvesper
		  17:00 	 Erlöserkirche Niebra 	Christvesper
		  17:30 	 Gemeindegarten 
			   Wünschend. 	 Christvesper
		  21:30 	 St. Marien 	 Christmette
		  23:00 	 Pfarrkirche St. Veit 	 Christmette

Freitag 	 25.12.20 	 Heiliges Christfest, 1. Feiertag
		  10:00 	 St. Elisabeth 	 Gottesdienst
		  13:30 	 Kirche Untitz 	 Gottesdienst
		  17:00 	 Martin-Luther-Haus 	 Gottesdienst

Samstag 	 26.12.20 	 Heiliges Christfest, 2. Feiertag
		  10:00 	 Pfarrkirche St. Veit 	 Gottesdienst

Sonntag 	 27.12.20 	 Sonntag nach dem Christfest
		  10:00 	 Pfarrkirche St. Veit 	 Gottesdienst

Donnerstag 	31.12.20 	 Altjahresabend Tag des Hl. Sylvester
		  15:00 	 Erlöserkirche Niebra 	 Gottesdienst
		  16:00 	 St. Marien 	 Gottesdienst
		  17:30 	 Pfarrkirche St. Veit 	 Gottesdienst
		  23:00 	 Pfarrkirche St. Veit 	 Konzert  +  
				    Andacht
		  23:30 	 St. Nicolai 	 Musik + 
				    Meditation
GOTTESDIENSTORDNUNG J a n u a r
Freitag 	 01.01.21 	 Tag d. Namensgebung Jesu − Neujahrstag
		  14:00 	 Pfarrkirche St. Veit 	 Gottesdienst

Sonntag 	 03.01.21 	 2. Sonntag nach dem Christfest
		  10:00 	 Pfarrkirche St. Veit 	 Gottesdienst
		  17:00 	 St. Marien 	 Gottesdienst

Dienstag 	 05.01.21 	   8:30 	 Martin-Luther-Haus	 Laudes +
				    Frühstück

Mittwoch 	 06.01.21 	 Heilig 3 Könige − Epiphanias
		  10:30 	 St. Marien 	 Kindergarten-
				    gottesdienst
		  18:00 	 Martin-Luther-Haus 	Gottesdienst

Freitag 	 08.01.21 	 19:00 	 Martin-Luther-Haus 	 Gottesdienst

Sonntag 	 10.01.21 	 1. Sonntag nach Epiphanias
		  10:00 	 Martin-Luther-Haus 	 Gottesdienst
		  17:00 	 St. Marien 	 Gottesdienst

Dienstag 	 12.01.21 	   8:30 	 Martin-Luther-Haus 	 Laudes + 
				    Frühstück

Freitag 	 15.01.21 	 19:00 	 Martin-Luther-Haus 	 Gottesdienst

Sonntag 	 17.01.21	  2. Sonntag nach Epiphanias 
		  10:00 	 Martin-Luther-Haus 	 Gottesdienst
		  17:00 	 St. Marien 	 Gottesdienst

VEITSGLOCKEN
Kirchennachrichten für die
Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Veit zu Wünschendorf/Elster
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„Angekommen, Platz genommen, in den Kreis geschaut –
Ich seh’ dich und du siehst mich, so sind wir uns vertraut.“

Mit diesem Lied beginnen wir unseren Tag im Morgenkreis im 
Kindergarten.
Die Adventszeit ist für uns immer eine besonders aufregende 
und stimmungsvolle Zeit.
Wichtig ist uns hierbei, dass wir den Anderen sehen, an seiner 
Freude teilhaben und das Warten auf Weihnachten so geruhsam 
gestalten.

Natürlich wird in unserem Kindergarten nach und nach alles 
festlich geschmückt, Adventsgeschichten gehört und der Tan-
nenbaum mit Selbstgebasteltem bestückt.

Besuch hatten wir vom Nikolaus,
dieser kam leise in unser Haus.

Stellte eine kleine Überraschung bereit
Nun wünschen wir uns nur noch – das es schneit.

Wir wünschen trotz allem eine fröhliche Weihnachts- und Ad-
ventszeit in Besinnlichkeit, Kerzenschein, Tannenduft, Gesund-
heit und Gemütlichkeit.

Am Jahresende ist es Zeit zum Innehalten und Danke sagen.
An alle, die uns immer unterstützen und für uns da sind.
Wir wünschen für 2021 Wohlbefinden, Kraft und Optimismus.
Möge es ein gutes und friedvolles Jahr werden.

Zauberhafte Grüße
von allen kleinen und großen Pusteblumen aus Wolfersdorf

Sozialverband VdK Hessen-Thüringen
Ortsverband Berga/Elster

Information:
In der Geschäftstelle Greiz ist zur Zeit, wegen Corona, nur die 
telefonische Beratung möglich.

Sprechzeiten:

–	 Donnerstag: 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr

–	 oder nach Terminabsprache

–	 Telefon: 0 36 61/27 46, Fax: 0 36 61/45 52 73

–	 E-Mail: beratung.kv-thueringen-ost@vdk.de

–	 Geschäftsführerin: Frau Cindy Schinhammer

Liebe Mitglieder des VdK-Ortsverbandes Berga,
da es uns wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr nicht mög-
lich ist, Ihnen persönlich ein schönes Weihnachtsfest und alles 
Gute für das neue Jahr zu wünschen, grüßen wir Sie auf diesem 
Weg ganz herzlich.

Bleiben Sie gesund!

Mit herzlichen Grüßen
VdK-OV Berga

Antennengemeinschaft Berga e.V. 
teilt mit:

Bezahlung des Antennenbeitrages kann ab Januar 2021 im Ge-
schäft	 Schuheck
	 Marlies Manck
	 Schloßstr. 7
	 07980 Berga 	 gezahlt werden.

Es betrifft die Mitglieder, die keinen Bankeinzug erteilt haben, 
für Abbucher bleibt alles wie gehabt.
Bankdaten:	 Antennengemeinschaft Brunnenberg e.V.
	 IBAN: DE 82 8305 0000 0000 6405 57
	 BIC HELADEF1GER
	 Betreff Jahresbeitrag 2021/
	 bitte den Namen eintragen 
	 ... ganz wichtig

Wir wünschen allen Nutzern 
der Antennenanlage ein gesundes 
neues Jahr und vor allem 
Gesundheit.
Der Vorstand

Weihnachtsgrüße vom LSV
Liebe Vereinsmitglieder,

was war das für ein verrücktes Jahr. Corona hat alles auf den Kopf 
gestellt und das gesellschaftliche sowie sportliche Miteinander 
stark eingeschränkt. Wir haben aber versucht, das Beste daraus 
zu machen und sogar Projekte wie die Sanierung der Kegelbahn 
in Wolfersdorf auf den Weg gebracht.
Wir bleiben optimistisch, dass im nächsten Jahr alles wieder 
seinen gewohnten Gang gehen wird und unsere Kegler ihren 
Trainingsbetrieb aufnehmen können und der Jugendklub seine 
Türen wieder öffnen darf.

Wir wünschen euch 
ein besinnliches 
Weihnachtsfest 
im Kreise eurer 
Lieben und einen 
hoffentlich 
weniger 
aufregenden 
Start ins neue 
Jahr 2021. 
Bleibt gesund!

Auch möchten wir allen Sponsoren für die finanzielle Unterstüt-
zung und den Teilnehmern der Aktion „Sammeln von Vereins-
scheinen“ für den LSV Wolfersdorf danken.

Vorstand des LSV Wolfersdorf

Vereine und Verbände

Kindergartennachrichten

Kindertagesstätte „Pusteblume“ Wolfersdorf
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Neues von der 
Interessengemeinschaft 

Kultur für Berga
2020 wird für uns alle ein unvergessenes Jahr bleiben. Auch un-
sere Aktivitäten wurden durch die Corona-Pandemie gebremst. 
Das ziemlich aufwendige Projekt, die Erstellung und Einweihung 
eines Wanderwegs gemeinsam mit dem MDR, fiel dem ersten 
Lockdown zum Opfer. Doch in Schockstarre gerieten wir deshalb 
nicht. In kleinen Schritten verfolgten wir weiter das Ziel, unser 
Kulturgut in Berga und Umgebung aufzupeppen, den Charme 
der Kleinstadt wieder zum Leben zu erwecken.

Im Mai 2020 wollten wir eigentlich unser einjähriges Bestehen 
etwas feiern. Gründe genug hätte es dafür gegeben, denn in 
gemeinschaftlicher Arbeit mit dem Heimat- und Geschichtsver-
ein, mit der Stadtverwaltung, mit der Staatlichen Regelschule 
sowie mit dem Brauchtums- und Kirmesverein der Stadt Berga 
konnten wir einige unserer Projekte realisieren (zu lesen unter 
www.igkultur-berga.de).
Am Ende des Jahres ist unsere Freude darüber groß, dass die im 
Sommer entwendete Sagentafel erneuert und aufgestellt wer-
den konnte. Nun endlich ist der Sagenpfad mit seinen 8 Tafeln 
entlang der Elsterstraße bis zum Unterhammer wieder komplett.

Für 2021 haben wir uns wieder viel vorgenommen. Ganz oben 
auf unserer To-do-Liste steht natürlich die Jugendweihefeier in 
unserem Klubhaus.
Wir hoffen nun, dass wir uns alle im neuen Jahr gesund und 
voller Tatendrang wiedersehen.

Allen „Bergaern” wünschen wir 
Gesundheit und eine große 
Portion Gelassenheit und Disziplin 
bei der Einhaltung der 
beschlossenen Maßnahmen 
zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie.
Lassen Sie uns die Ruhe 
genießen. Keine Partys, keine 
Events, keine Märkte!

Nur …
Besinnlichkeit zur Weihnachtszeit!

Anette Kaiser
i.A. der IG Kultur für Berga

Frohe Weihnachten 
und ein gesundes, glückliches 

neues Jahr!

Die Mitglieder des Brauchtums- und Kirmesvereins Berga/E. e.V.
wünschen allen Bergaern, den Einwohnern der Ortsteile sowie
allen, die uns im Rahmen der Kirmes über viele Jahre als Mit-
wirkende und Gäste die Treue halten, ein frohes Weihnachtsfest 
und alles Gute für das neue Jahr 2021. 

Hoffen wir gemeinsam, dass wir im neuen Jahr unsere Som-
merparty und die Kirmes wieder in gewohnter fröhlicher Weise 
gestalten und feiern können.

Termine sind: 	 10. Juli 2021 – Sommerparty
	 05. September 2021 – Auftakt zur Kirmes
	 bis zum Kirmeswochenende
	 10. − 12. September 2021

Wir, die Mitglieder des Kirmesvereins, haben schon viele Ideen im
Kopf, die wir gemeinsam mit Ihnen/Euch umsetzen wollen.
Sollte jemand Lust haben, uns dabei aktiv zu unterstützen, dann
bitte einfach melden, wir freuen uns immer über kreative Köpfe 
und fleißige Hände!

Brauchtums- und Kirmesverein Berga/E. e.V.

WIR WÜNSCHEN ALLEN AWO-MITGLIEDERN
EIN SCHÖNES WEIHNACHTSFEST

UND EIN GESUNDES
NEUES JAHR 2021

AWO VORSTAND ORTSVEREIN BERGA

Herzliche Weihnachts- und 
Neujahrsgrüße von den Mitgliedern 

des Vereins der europäischen 
Städtepartnerschaften!

Ein außergewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende entgegen, ein 
Jahr, in dem vieles nicht so lief, wie wir alle es uns vorgestellt 
hatten.
Trotzdem ist es uns gelungen, den Kontakt zu unseren 4 Part-
nerstädten Gauchy, Myto, Aarbergen und Sobótka zu halten.
Wir haben in den vergangenen Zeitungen bereits berichtet.
Inzwischen erfolgten die offiziellen Grüße zum Weihnachtsfest 
und zum Jahreswechsel in schriftlicher Form an alle unsere 
Städtepartner.
Alle gemeinsam geben wir der Hoffnung Ausdruck, dass es im 
neuen Jahr wieder Begegnungen, persönliche Kontakte und Pro-
jekte geben wird, die Freundschaft und Verbundenheit wächst 
und gedeiht. Dafür stehen wir als Vereinsmitglieder.

Wir wünschen allen Bergaern, den 
Mitstreitern zur Erfüllung unserer 
Aufgaben sowie den Bürgern unserer 
vier Partnerstädte ein schönes, 
friedliches Weihnachtsfest 
sowie für 2021 alles Gute, 
beste Gesundheit und viele 
schöne Augenblicke unserer 
Freundschaft.

Verein der europäischen Städtepartnerschaften Berga/E. e.V.

Dezember 2020
Auch für uns als Tagespflege geht ein besonderes, außerge-
wöhnliches Jahr zu Ende.

Als wir am 17.03.2020 die Anweisung bekamen, unsere Einrich-
tung auf Grund von Corona zu schließen, war das ein Schreck für 
uns Mitarbeiter aber erst recht für unsere Besucher. 
Die vier Monate zu Hause waren von Einsamkeit und Isolation 
geprägt. 
Umso glücklicher waren wir, dass am 13.07.20 unsere Tagespfle-
ge, natürlich mit einem Hygienekonzept, wieder öffnen durfte.

Wenn die Betreuung unserer Tagespflegegäste jetzt etwas an-
ders abläuft, lassen wir uns vom Virus nicht unterkriegen. Mit 
Mundschutz und Handschuhen wurden in der Vorweihnachtszeit 
schöne Tisch- und Fensterdekorationen sowie unser Weihnachts-
wichtel gebastelt. Eine Weihnachtsfeier, wie in jedem Jahr, war 
natürlich nicht möglich. Aber das holen wir nach, sobald es 
wieder möglich ist, wenn es dann vielleicht auch Frühlings- oder 
Sommerfest heißen wird.

Jetzt ist die Zeit der 
tausend Lichter, 
sie erstrahlen wunderschön, 
sie zaubern ein Lächeln 
auf Gesichter, 
von Menschen, 
die vorübergehen.
Ilma Porsche

Informationen aus der Tagespflege „Im Elstertal“ Berga
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Wir wünschen allen Tagespflegegästen, Patienten 
von Marion’s Pflegedienst und ihren Angehörigen 

ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr. 

Vor allem aber, bleiben Sie gesund!

AUS DEM STADTARCHIV 
Bergas Geschichte mit Thüringen/Sachsen

38. Folge
Das Jahr 1553 − besonders nach der Reformation und Säkularisa-
tion versuchten manche Grundherrn, sich durch Pfarreigentum 
zu bereichern. In diesem Jahr unternahm Jobst von Wolfersdorf 
auf Markersdorf einen Tausch mit dem damaligen Pfarrer Martin 
Leitzsch (Lätzsch). Über diesen Grundstückstausch berichtet das 
Widembuch. Jobst tauschte sich 10 Scheffel Feld mit dem Rode-
acker in der Eulerleite und 16 Scheffel in der Unzsch (Unzsch 
ist ein Grundstück hinter der Herrenmühle gelegen) gegen 5,5 
Scheffel der Winterleite und ein Stück am „Pener“ (in der Penne, 
Benne) zusammen dem dazugehörigen Flecklein Holzes. Da der 
Pfarrer Martin Leitzsch sich bei diesem Tausch benachteiligt 
fühlte, beklagte er sich bei seinem Vorgesetzten. Der Superin-
tendent und der Schösser von Weida ersuchten 1567 die Witwe 
Anna von Wolfersdorf um die Nachzahlung von 60 fl (florin = 
Gulden), wegen des „ausgebeuteten Pfarrfeldes“.
Um ihres gestorbenen Mannes Ansehen nicht zu schädigen, 
versprach es die Witwe. Diese 60 fl sind aber nicht in bar aus-
gezahlt worden. Hans von Wolfersdorf zahlte 3 Gulden wegen 
des ausgetauschten Pfarrfeldes, 5% Zinsen und Hans Bastian 
von Zehmen zahlt diese gleichfalls, als Christian Richter Pfarrer 
in Berga war.

Nach dem Tod Johann Friedrichs des Großmütigen veranstal-
teten seine Söhne eine Kirchen- und Schulvisitation durch das 
ganze Land. Sie fand im Winter 1554/1555 statt. Die Registratur 
lässt zwar nicht erkennen, dass man dem Schulwesen besondere 
Aufmerksamkeit schenkte, aber vielfach wurde doch festgestellt, 
dass die Besoldung der Lehrkräfte unzureichend seien, wie sich 
das auch für eine Reihe von Pfarrstellen ergab. 
Es gelang, die jungen Herzöge zu bewegen, dass sie zur Behe-
bung dieser Notstände einen größeren Betrag aus den eingezo-
genen Klostergütern zur Verfügung stellten. Durch Verordnungen 
bestimmten sie zu den bisherigen Leistungen für das Kirchen- 
und Schulwesen
weitere 4310 Gulden jährlich, nämlich: 2000 Gulden zu Aufbes-
serung von geringen Pfarrstellen, 1460 Gulden zu Stipendien für 
Studierende, 500 Gulden zu gemeinen Partikular Schulen und 350 
Gulden für Jungfrauenschulen in den Städten. Die Rundfrage an 
die Räte der Städte erging etwa Mitte Juni. Leider sind nicht alle 
Berichte erhalten. Unter diesen befinden sich sämtliche grund-
herrlichen Städte: dabei Apolda, Berga an der Elster usw.; an sie 
ist die Rundfrage offenbar überhaupt nicht ergangen. Verschiede-
ne Bemerkungen lassen erkennen, wie die Herzöge erwarteten, 
dass die Grundherrn dieser Städte die notwendigen Zuschüsse 
zur Besserung des Kirchen- und Schulwesens aus ihren Mitteln
leisteten.
Paulus Burgel (Burgold) 1554, 1556 – bei der Visitation 1554 war 
er Diakon in Berga, er erhält das Zeugnis guten Wandels. Noch 
1556 war er da. Vielleicht war der Johann Burgold, der 1571 Dia-

kon in Berga wurde, nachdem er bis dahin Schulmeister daselbst 
gewesen war, ein Verwandter (Sohn?) von ihm.
Die Filialkirche von Berga ist Albersdorf, ohne Kirche Markers-
dorf, Untergeißendorf. Der Lehnsherr und Patron der Kirche: 
von Wolfersdorf. Das Urteil der Visitatoren über 2 Geistliche: 
Gabe und Lehre, 1 = sehr gut; sittliche Führung 1 = ohne Tadel.

Eine Schule wird in Berga erbaut. Die Bergaer erachten dies 
kaum als Vorteil, da sie nach ihrer Meinung die Kinder von der 
Arbeit abhalte.
Nach dem Widembuch des 16. Jahrhunderts für das Amt Weida 
verzeichnet auf Blatt 365 – 366 die Besoldungsstücke des Schul-
meisters in Berga. Da ist das Schulhaus mit einem Höflein, ein 
kleiner Garten und der Kirchhof. Jeder Kommunikant aus Stadt 
und eingepfarrten Dörfern muss ein Oblatei mitbringen. Das 
Gotteshaus gibt einen Taler, wofür Brot und Wein in die Kirche 
zu schicken sind. Ferner sind an Einnahmen zu verzeichnen: 6 
Groschen für 1 Klafter Holz aus dem Gotteshaus, 6 Groschen von 
dem Rat als Jahresbesoldung, 4 Pfennige zum heiligen Abend 
aus jedem Haus im Städtlein und auf den Dörfern, dazu kommt 
das Zinsgetreide zu Bartholomäi, 11 Scheffel Korn von der Stadt-
gemeinde, je die Hälfte zu Jacobi und zu Thomae.
7 Garben Korn und dasselbe in Hafer von den Einwohnern zu 
Obergeißendorf und 5 Garben Korn und dasselbe in Hafer von 
Einwohnern zu Untergeißendorf.
Von Taufen hat der Schulmeister samt seinem Weibe Essen und 
Trinken oder 4 Pfennige. Von Hochzeiten desgleichen einen Tag 
Essen und Trinken oder 1 Groschen. Von Begräbnissen 18 Pfen-
nig bei einem Alten, 1 Groschen von einem Kleinen und endlich 
4 Pfennige für eine Hauskommunion. Schulmeister und Organist 
waren zunächst in einer Person verbunden, Schuldienst und 
Orgelschlagen wurden erst später getrennt (1683).
Die Bergaer Bürger baten ihre Landesfürsten um Bestätigung 
ihrer Privilegien, weil sie ihre Lehensbriefe in den vergangenen 
Kriegszeiten (Schmalkaldischer Krieg – 1547) verloren hätten.
In Berga gibt es nur noch 33 Häuser.
Eine schriftliche Klage ist vom 3. Dezember 1555 von der Gemein-
de und Rat der Stadt Berga gegen Christoph, Hans Georg und 
den Söhnen des verstorbenen Jobst von Wolfersdorf heute noch 
vorhanden: „ ... und nach dem sich der radt beclagt, das sich ein 
paur (Bauer), Hans am Ende genant, vor etlichen jaren understan-
den habe, eine wiese (die „Heilige Wiese“) under dem Gehege 
gelegen, zu sich zu ziehen und davon, ungeachtet obwohl solche 
wiesen zum Gotteshause gehörig, gar keine zins zu geben, so 
haben sich die von Wolffersdorff erbotten, uff ansuchen des radts 
oder der gottesvetter (Gottesvater) mit demselben pauren zu 
vorschaffen, das ehr berurte wiesen alßbalde dem Gotteshause
widerumb einreume, auch die jar uber, do ehr dieselbe gebrau-
chet, einen gebuhrlichen Zinss davon erlege, und solle dem radt 
und den gottesvettern freystehen, auch von denen von Wolf-
fersdorff unvorhindert bleyen, solche wiesen hinfurder selbsten 
umb einen zinß ihres gefallens, dem Gotteshause zu besten 
aufzulassen ...“

Arbeitsgruppe Stadtarchiv

Soziale Arbeit für Kinder und 
Jugendliche in Berga und Umgebung

Wir stellen uns vor …
Seit Juli 2020 gibt es für unsere Stadt und Umgebung Angebote 
der Jugendsozialarbeit, die für alle Kinder und Jugendlichen of-
fen, kostenfrei und freiwillig sind. Wir, Monique Wicklein (Schul-
sozialarbeiterin Regelschule Berga) und Linda Oswald (Mobile 
Jugendsozialarbeit Greiz) möchten uns und unsere Aufgaben-
bereiche kurz vorstellen.

Schulsozialarbeit
Schule ist für Kinder und Jugendliche viel mehr als nur ein Ort des 
Lernens und der Wissensvermittlung. Schule ist ebenso ein Ort, 
an dem Freundschaften entstehen, sich ausgetauscht wird und 
Konflikte und Problemlagen die Lernatmosphäre beeinflussen. 
Für alle kleinen und größeren Krisen, die euch als Schüler/innen 
oder Sie als Eltern beschäftigen, biete ich ein Beratungs- und Un-
terstützungsangebot. Schulsozialarbeit hilft bei problematischen 
und schwierigen Situationen, die man allein nicht bewältigen 
kann. Die Schüler unserer Regelschule bekommen damit z.B. die 
Möglichkeit zu lernen, wie man Konflikte löst, Streit gewaltfrei 

Mein Heimatort

Sonstige Mitteilungen
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beendet, respektvoll miteinander umgeht und aus kleinen oder 
großen Krisen (ggf. mit Hilfe von anderen) herausfindet. 

Was mache ich also konkret? 
• 	Beratung für Schüler, Eltern und Lehrer in individuellen Pro-

blemsituationen 
• 	Hilfestellung bei persönlichen und sozialen Problemen 
• 	Konfliktbewältigung 
• 	offene sozialpädagogische Angebote 
• 	Präventionsprojekte, Klassenprojekte 
• 	freizeit- und erlebnispädagogische Angebote 
• 	Netzwerkarbeit 
• 	Sozialkompetenztraining für die Klassenstufen 5 und 6 

Ich bin in der Regel montags bis freitags zu den regulären Un-
terrichtszeiten an der Schule. Ihr dürft mich dort jederzeit an-
sprechen oder in mein Büro kommen. Sollte ich einmal nicht dort 
sein, bin ich telefonisch oder per Mail zu erreichen. Damit euch 
keine Kosten entstehen, rufe ich euch auch gern zurück. 

Telefon: 	0171 296 49 24 
E-Mail:	 monique.wicklein@faw.de 

Auch Sie als Eltern können mich gern zu etwaigen Fragen und/
oder zur Vereinbarung eines Gesprächstermins unter diesen 
Daten kontaktieren. 

Monique Wicklein

Soziale Arbeit im Freizeitbereich
Seit Oktober dieses Jahres arbeite ich, Linda Oswald, gemeinsam 
mit Stephanie Hübschmann (Mobile Jugendarbeit „Süd-Ost“, 
Jugendverein Römer e.V.) und Daniel Kulhanek (Jugendsportko-
ordinator, Kreissportbund Greiz e.V.) im Sozialraumteam „Süd-
Ost“ in Greiz. Unser Sozialraum erstreckt sich über die Orte 
Greiz, Berga, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf und Hohenleuben. 
In diesen Orten ist es meine Aufgabe, Kinder, Jugendliche, junge 
Erwachsene und junge Familien im Alter von 10 – 27 Jahren 
begleitend zu unterstützen. Die Angebote beziehen sich, anders 
als bei der Schulsozialarbeit, lediglich auf den Freizeitbereich, 
sind aber ebenso freiwillig und kostenfrei.
Mein Büro befindet sich in der Zentastraße 6a im „Club 2000“ 
in Greiz, allerdings sind alle Termine nach Absprache auch an 
anderen Orten möglich.
Das heißt, wenn Du oder ein/e Freund/in Unterstützung benötigt, 
beispielsweise beim Erstellen einer Bewerbung für die zukünf-
tige Ausbildung, wenn Behördengänge anstehen oder wenn 
du einfach nur jemanden brauchst, der dir zuhört, dann nimm 
dein Handy, tippe meine Nummer ein und wir vereinbaren uns 
einen Termin.

Telefon:	01573 1408229
E-Mail: 	 jugendsozialarbeit.greiz@gmx.de

Linda Oswald

Recyclinghof Berga/Elster 
August-Bebel-Str. 5, 07980 Berga/Elster

Telefon: 03 66 23 / 2 11 35
Öffnungszeiten:	Montag	 10 – 14 Uhr
	 Mittwoch, Freitag	 13 – 17 Uhr

Das Schadstoffmobil ist am 5. Februar 2021 
von 15 – 17 Uhr vor Ort.

Die nächste Ausgabe erscheint am 23. Januar 2021.
Redaktionsschluss für Ihre Beiträge ist am Donnerstag, 

dem 7. Januar 2021.

NOTDIENSTE
Kassenärztlicher Notfalldienst
Der kassenärztliche Bereitschaftsdienst ist über die Telefon-
Nr. 116 117 (kostenfrei) zu erfragen. Von dieser Stelle erfolgt 
die Vermittlung des jeweils diensthabenden Arztes. In sehr 
dringenden, lebensbedrohlichen Notfällen gilt der Notruf 112.

Zahnärztlicher Notdienst
Der zahnärztliche Notdienst ist über die Rufnummer 116 117 
(kostenfrei) zu erfragen. Von dieser Stelle erfahren Sie den 
jeweils diensthabenden Zahnarzt.

Notdienst der Apotheken
kostenlose Festnetznummer:	0800 00 22 8 33
aus dem Handy-Netz: 	 22 8 33 (gebührenpflichtig)
Internet: 	 www.aponet.de
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Danksagung

Es ist ein Trost zu wissen, dass wir in 
unserer Trauer nicht alleine sind.
In der Stunde des Abschiedes von 
meinem lieben Vater, Schwiegervater, 
Opa, Bruder, Schwager und Onkel

Lothar Lochner
haben wir erfahren, wie viel Zuneigung uns 
entgegengebracht wurde. Wir danken allen für die 
vielfältigen Zeichen der Anteilnahme.

In Liebevoller Erinnerung
Heiko Lochner und Ehefrau Katrin
seine lieben Enkel
Jonas und Noah
im Namen aller Anverwandten

Weida, im Dezember 2020

Die Mutter war’s.
Was braucht’s der Worte mehr.

Danksagung

In Liebe und Dankbarkeit nahmen
wir Abschied von unserer lieben 
Mutti, Oma und Uroma

   

Gertrud Pecher  
* 28.04.1928             † 23.11.2020

und möchten uns auf diesem Wege bei allen 
herzlich bedanken, die uns in dieser Zeit hilfreich 
zur Seite standen.

In stiller Trauer
ihre Töchter mit Familien
im Namen aller Angehörigen

Berga/E., im Dezember 2020

Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt.
Ein Mensch, der immer für uns da war,
lebt nicht mehr.
Erinnerung ist das, was uns bleibt.

Tamara Meyer
* 04.02.1961               † 22.11.2020

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren. 
Jedoch zu wissen, wie viele ihn schätzten und gern 
hatten, gibt uns Trost, Kraft und Halt.

Herzlichen Dank an alle, die sich mit uns verbunden 
fühlten und ihre Anteilnahme auf so vielfältige Weise 
zum Ausdruck brachten.

Ein besonderes Dankeschön gilt dem Team von 
Marion’s Pflegedienst für die hilfreiche Unterstützung 
sowie dem Bestattungshaus Francke.

In liebevoller Erinnerung
ihre Kinder mit Familien

Berga/E., im Dezember 2020

Mit den besten Wünschen für 
ein friedvolles Weihnachtsfest

und ein glückliches und
erfolgreiches Jahr 2021 verbinden

wir unseren Dank für Ihr Vertrauen.

Inhaber: Sebastian Wilde

07580 Seelingstädt · Chursdorf Nr. 30 d · Tel. / Fax: 03 66 08 / 9 06 08
E-Mail: info@steinmetz-wilde.de · www.steinmetz-wilde.de

Bestattungsinstitut Pietät
Jutta Unteutsch Inh. K. Jost

07570 Weida · Platz der Freiheit 5
Telefon: 03 66 03 / 6 22 25 · www.bestattungsinstitut-pietät.de

Ein friedvolles
 Weihnachtsfest sowie 
  alle gutenWünsche 
    für das neue Jahr.

Bestattungen 
nach Ihren Wünschen 
seit 1990
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Steinmetzbetrieb 
Luckner
gegr. 1886 in Culmitzsch
Gewerbegebiet „Morgensonne“ Nr. 1
07580 Seelingstädt
Telefon: 03 66 08 / 23 43 
Fax: 2 19 24

Steinmetzarbeiten
Restaurierung

Besinnliche Weihnachten und ein 
gesundes neues Jahr, verbunden 
mit unserem Dank für Ihr 
entgegengebrachtes Vertrauen.

Grabmale: Gestaltung und Nachschriften

Steinmetzmeister Stefan Rau - Adolph-Herbst-Str. 11, Triebes
www.steinmetz-stefan-rau.de - Tel. 0160-94544237

ST EIN METZ

R AU

NATURSTEIN
für Haus, Hof und Garten

Gartenmöbel und Restaurierungen,
Boden- und Wandverkleidungen, Tischplatten für

Küche, Bad, Treppen, Sockelverkleidungen

Grabmale: Gestaltung und Nachschriften

Steinmetzmeister Stefan Rau - Adolph-Herbst-Str. 11, Triebes
www.steinmetz-stefan-rau.de - Tel. 0160-94544237

ST EIN METZ

R AU

NATURSTEIN
für Haus, Hof und Garten

Gartenmöbel und Restaurierungen,
Boden- und Wandverkleidungen, Tischplatten für

Küche, Bad, Treppen, Sockelverkleidungen

Steinmetzmeister Stefan Rau · Brüderstraße 18 · 07570 Weida
www.steinmetz-stefan-rau.de · Tel.: 0170 / 59 68 319

Gartenmöbel und Restaurierungen, Boden- und Wandverkleidungen, 
Tischplatten für Küche, Bad, Treppen, Sockelverkleidungen

Grabmale: Gestaltung und Nachschriften

R A U
S T E I N M E T Z

Naturstein
für Haus, Hof und Garten

Landgasthof „WEIBERWIRTSCHAFT“
Mittelpöllnitz

Frohe Weihnachten und 
ein gutes neues 

Jahr!

Inh. Brigitta Majer

Die Gaststätte bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

Liebe Gäste, wir kochen für Sie!
Das Essen kann abgeholt werden (tel. Bestellung 
Tel. 03 64 82 / 3 07 79 oder Handy: 0171 / 8 76 49 45).

Puschkinstraße 14 · 07980 Berga / Elster · Tel.: 03 66 23 / 2 33 35

Liebe Bergaer Bürger, 
aufgrund unserer Geschäftsaufgabe möchten 
wir uns ganz herzlich bei unseren treuen Gästen 
bedanken. 
Vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen, 
Ihr Lob und Ihre Anerkennung, die wir in all den 
Jahren erfahren durften.

Die Fam. Polster wünscht 

Ihnen eine gute Zeit sowie 

besinnliche und frohe 

Weihnachten und für das 

neue Jahr alles erdenklich 

Gute sowie beste 

Gesundheit. 

Drogerie 
Berlin

Bahnhofstraße 1 
07980 Berga / Elster
Tel.: 03 66 23 / 23 79 60

Frohe Weihnachten 
und alles Gute für das neue Jahr
wünschen wir unserer werten Kundschaft. 
Wir bedanken uns herzlich für Ihr Vertrauen 

im vergangenen Jahr und freuen uns sehr 
darauf, auch im neuen Jahr mit unserem 

Angebot Ihre Wünsche  erfüllen zu können.

Ihre Familie Berlin und Team

Wir wünschen unseren 
Kunden, Mitarbeitern und 

Geschäftspartnern 
frohe Weihnachten 

und einen 
guten Rutsch 

ins neue Jahr.

Obergeißendorf Nr. 48    07980 Berga/E.     036623/25625

info-dachdecker-lissner@t-online.de

Schuh-Eck Marlies Manck
Schloßstr. 7 · 07980 Berga · Tel.: 03 66 23/2 33 03

Von Herzen frohe Festtage!
Für Ihr Vertrauen im alten Jahr:

ein herzliches Dankeschön!
Für das neue Jahr:

Gesundheit, Glück und Erfolg.

Unsere Anmeldezeiten: 
Donnerstag von 16.30 bis 20.00 Uhr

Unsere Unterrichtszeiten: 
Donnerstag von 18.00 bis 20.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung

Bahnhofstraße 2
07980 Berga/Elster

Unsere Anmeldezeiten: 
Donnerstag von 16.30 bis 20.00 Uhr

Unsere Unterrichtszeiten: 
Donnerstag von 18.00 bis 20.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung

Frohe Weihnachten und allzeit 
gute Fahrt im Jahr 

2021!
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Ihr KIA-Servicepartner 
      in Wildetaube

Sparen Sie beim Lagerabverkauf der Vorführwagen 
bis zu 30 % Rabatt vom Listenpreis.

SERVICE

Sparen Sie beim Lagerabverkauf der Vorführwagen 
bis zu 30 % Rabatt vom Listenpreis.

Manu’ s Kosmetik-Eck
Manuela Oschatz

Schloßstr. 12 · 07980 Berga

Telefon:

03 66 23 / 2 02 03

Von Herzen frohe Festtage!

Für Ihr Vertrauen
im alten Jahr:

            Ein herzliches
                          Dankeschön!

         Für das
                      neue Jahr:

Gesundheit,
Glück 

und Erfolg!

all unseren Mietern, Mitarbeitern und 
Geschäftspartnern ein frohes 

Weihnachtsfest und ein gesundes 
neues Jahr.

Steinweg 15 • Greiz
Telefon: (0 36 61) 4 28 12
www.glueck-auf-greiz.de Wir wünschen

Die Geschäftsstelle ist ab 23.12.2020 geschlossen. Wir sind ab 04.01.2021 wieder für Sie erreichbar.

Havarie- und Bereit-
schaftsdienst ist am 
Informationskasten 
der Geschäftsstelle 

bzw. aus den 
Informations-

tafeln in den 
Häusern zu 

entnehmen.

KLEINANZEIGE
Hausmeister-Service Peschel
Haushaltsauflösung bis zur 
Übergabe, Malerarbeiten, 
Hausmeisterdienste, 
Handy 0160/95488952
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Frohe 
Weihnachten

und alles Gute
für das 

neue Jahr 
wünscht

Elektro Oertel und Familie 
aus Dittersdorf

Unseren Kunden ein wunderschönes 
Weihnachtsfest und für das neue Jahr 

alles erdenklich Gute.
Mo: 10.00 - 18.30 Uhr

Di, Mi, Fr: 9.00 - 18.30 Uhr
Do: 10.00 - 20.00 Uhr

Kosmetik Fischer
Kosmetikmeister

Puschkinstraße 6 a · 07980 Berga · Telefon: 03 66 23 / 20 30 9

Di + Mi: 9.00 - 18.30 Uhr

Ihr Partner in Sachen Holz

Wernsdorf · Lange Str. 22 · 07980 Berga / Elster
Telefon: 03 66 23 / 2 05 21 · Fax: 23 46 18 · Funk: 01 60 / 8 52 59 37

Roland Engelhardt
Durchforstung · Holzrückung · Waldpflege  · Verkauf von Kamin- und Feuerholz

Ein friedvolles Weihnachtsfest sowie alles 
Gute im neuen Jahr!

Ich danke meinen Kunden 
für das im vergangenen Jahr 

entgegengebrachte 
Vertrauen.

Weidaer VitaminOASE
Inh.:  Ralf Tippner · Brüderstraße 12 · 07570 Weida 

Telefon: 0160 / 93 88 62 63

Unserer verehrten Kundschaft 
ein frohes Weihnachtsfest und 

für das neue Jahr alles Gute.

Dachdeckermeister Harald Luckner

Untergeißendorf 25 · 07980 Berga / Elster · Telefon: 03 66 23 / 2 12 12

Ich wünsche meinen 
Kunden, Freunden und 
Bekannten frohe 
Weihnachten und alles 
Gute im neuen Jahr.

Landküche Markersdorf
                      Agrargenossenschaft Elstertal Markersdorf eG

• Montag bis Freitag Mittagstisch
 (auch mit Anlieferung – ohne Mehrpreis)

• Täglich 2 Wahlessen

• 1 Salatvariation mit verschiedenen
 Dressings

Telefon: 03 66 23 / 6 06 23
07980 Berga / Elster

Markersdorf 26 · Fax: 6 06 22

                   Für Sie entdeckt, wo es köstlich schmeckt

Frohe Weihnachten und ein
gutes neues Jahr.
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Am Ende des alten Jahres
herzlichen Dank

allen Eltern, Kindern, Lehrern, Ärzten 
und Therapeuten für ihr Vertrauen 

und die gute Zusammenarbeit 
sowie die besten Wünsche 
für frohe Feiertage und ein 

gesundes, erfolgreiches 
neues Jahr.

Elisabeth Hünermund · Zschochernstraße 16 · 07545 Gera · fon (0365)8329303
Institut für Lese-/Rechtschreib- und Rechentraining

Bahnhofstraße 33 · 07570 Weida
Telefon: 03 66 03 / 7 15 32
E-Mail: freund-automobile@t-online.de
www.freund-automobile.de

Wir beschaffen es Ihnen, 
egal welches und woher.

Und wir regeln auch 
die Finanzierung für Sie!

Unser Team wünscht 
allen Kunden, 
Freunden und 
Bekannten 
ein frohes 
Weihnachtsfest 
sowie ein gesundes 
neues Jahr.

SIE SUCHEN 

EIN AUTO?

Praxis für 
Ergotherapie

Wallstraße 14
07570 Weida 
Telefon: 03 66 03 / 64 69 86
Platz der Freiheit 13
07570 Weida
Telefon: 03 66 03 / 22 96 00

Susan Rother 

Hausbesuche möglich! 

Unser gesamtes Team wünscht 
frohe Weihnachten und 
ein gesundes neues Jahr!

Wir wünschen unseren Kunden 
und Geschäftspartnern

Frohe 
Weihnachten! 
Herzlichen Dank für das 
uns entgegengebrachte
Vertrauen. 

 

 
Inhaber: Ronny Kästner
07570 Weida, Markt 8
Tel. 036603 42357
kontakt@radio-kaestner.de

www.radio-kaestner.de

UHD/LED TV, TELEKOMMUNIKATION, PC/MULTIMEDIA, ELEKTRO-HAUSGERÄTE

Whatsapp

Zum Jahresende wünschen wir besinnliche 
Weihnachtsfeiertage, ein gesundes und 
gutes Jahr 2021, verbunden mit dem Dank 
für das entgegengebrachte Vertrauen und die 
nette, freundschaftliche Zusammenarbeit. 

Zur Realisierung Ihrer Projekte im Jahr 2021 
stehen wir Ihnen wieder gern zur Verfügung.

Unser Team sucht Kollegen im Beruf:
➢ Elektroniker/in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik 
➢ Auszubildende für den Beruf Elektroniker/in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik 

Kontakt zur Bewerbung: EAW GmbH – Meilitz 37 – 07570 Wünschendorf/Elster
 Tel.:   036603/46100    E-Mail:    info@eawgmbh.de Service: 0173/3103002
 Fax.:  036603/46101    Internet: www.eawgmbh.de

1998 – 2020: 22 Jahre Ihr kompetenter und 
zuverlässiger Partner im Elektrohandwerk.
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WIR BERATEN SIE GERN PERSÖNLICH IN UNSEREN GESCHÄFTSSTELLEN:

Goethestr. 6, 07545 Gera | Lusaner Str. 24, 07549 Gera

BESICHTIGUNGEN: Mo. - Fr. von 8.00 - 18.00 Uhr (und nach Vereinbarung)

FÜR JEDEN ANSPRUCH
DIE PASSENDE WOHNUNG.
0365.82 33 1 - 10/-18/-45 | DIE-AUFBAU.DE
EINFACH, BESSER, WOHNEN IN GERA UND JENA - SEIT 1956.

MEHR ALS WOHNEN.
◼ Wohnqualität durch Innovation und Investition

◼ Beratung / Unterstützung durch unser Sozialmanagement

◼ eigener umfangreicher Hausmeister- und Handwerkerservice

2-RAUM-WOHNUNG
GEMÜTLICH FÜR ZWEI!
Walter-Gerber-Str. 24 / 3. OG
Gera Zwötzen / 49,21 m²

◼ Vollsanier t, schöner Balkon, Küche 
 mit Fenster und Fliesenspiegel, 
 Bad hell gef liest mit Badewanne, 
 Bodenbelag in Holzoptik

◼ In der Nähe: Haltestelle ÖPNV, Kita, 
 Schule, Einkaufsmöglichkeiten, 
 Är z tehaus

◼ Nutzungsgebühr pro Monat
 280,50 € (zzgl. 105,80 € Nebenkosten)
 Daten Verbrauchsausweis

 B J: 1973, 88 kWh/(m²a), E rdgas

3-RAUM-WOHNUNG
TOLLE AUSSTATTUNG!
Wiesestr. 236 / 3. OG
Gera Debschwitz / 62,4 m²

4-RAUM-WOHNUNG
GERÄUMIGER GRUNDRISS!
Karl-Wetzel-Str. 38 / 4. OG
Gera Lusan / 82,03 m²

◼ Vollsanier t, Balkon mit Blick ins 
 Grüne, Küche mit Fenster, Bad 
 modern gef liest mit Badewanne, 
 HWR mit WM-Anschluss, Designbelag 

in aktueller Holzoptik

◼ In der Nähe: Stellplät ze, Haltestelle 
ÖPNV, Einkaufsmöglichkeit, Kita

◼ Nutzungsgebühr pro Monat
 343,12 € (zzgl. 176,37 € Nebenkosten)
 Daten Verbrauchsausweis 

 B J: 1981, 81 kWh/(m²a), Fe rnwärme,

 WBS er fo rder l ich

◼ Bezugsfer t ig, Balkon, Küche mit 
 Fenster, modern gef liestes 
 Tageslichtbad mit Badewanne, 
 Handtuch-HK und WM-Anschluss, 

hochwer tiger Designbelag in Holzoptik

◼ In der Nähe: Stellplät ze, Haltestelle 
ÖPNV, Einkaufsmöglichkeiten, Kita  

◼ Nutzungsgebühr pro Monat
 343,20 € (zzgl. 134,16 € Nebenkosten)
 Daten Verbrauchsausweis

 B J: 1960, 115 kWh/(m²a), E rdgas

WERTVOLL - WICHTIG - WUNDERBAR

GEMÜTLICHE 
WEIHNACHTEN
und ein gutes, neues 

Jahr 2021!

Die Wichtige Ergotherapie
Platz der Freiheit 4 | 07570 Weida

Tel.: 036603 - 238 890

Wir wünschen unseren Mandanten, 
Geschäftspartnern und Freunden 
der Kanzlei ein frohes Weihnachtsfest 
und einen erfolgreichen Start 
in das Jahr 2021.

Anwaltskanzlei 
Jens Auer

Ebelingstraße 8
07545 Gera/Thüringen
Tel.: 0365 / 20 00 59
E-Mail: jens.auer@t-online.de

Frohe Weihnachten 

und ein gutes neues

        Ja
hr 2021
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Frohe Weihnachten
     und einen 
         guten Rutsch
wünschen Ihnen Tobias und Frank Meyer

Brauhausstr. 4
07980 Berga / Elster

Telefon: 
03 66 23 / 2 02 60 

Fax: 2 00 31
Funk: 

0174 / 8 87 74 22
E-Mail: 

meyer-berga@t-online.de

Elektroinstallation · Trockenbau · Hausmeisterservice

Christian Stockhause
Zickra Nr. 36 · 07980 Berga
Tel.: 03 66 23 / 2 38 99 · Funk: 0175 / 3 58 47 45

Ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest 
sowie ein gesundes, glückliches neues Jahr 
wünsche ich all meinen Kunden,  Freunden
und Bekannten.

Vielen Dank für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit.

medizinische und kosmetische
Fußpflege
diabetischer Fuß 
(Rezept-Verordnung, Abrechnung 
aller Kassen möglich)

künstlicher Nagelersatz
Hühneraugenbehandlung
3TO Spangentechnik
indiv. Druck- u. Reibungsschutz
indiv. Beratung zur Behandlung
sowie zu Fußpflegeartikeln

Staatlich geprüfte Podologin

Ich 
möchte 

Danke sagen 
für Ihr Vertrauen und 

Ihre Treue. 
Ich wünsche Ihnen 

ein frohes und gesegnetes 
Weihnachsfest, 

viel Glück, Gesundheit 
und Erfolg 

im neuen Jahr.

Gartenstraße 21 a · 07980 Berga/Elster Tel. 03 66 23 / 2 25 93

07580 Hilbersdorf Nr. 19 b
   Telefon: 03 66 02 / 2 34 55
      Fax: 03 66 02 / 51 37 56

Maurer-, Putz und 
Betonarbeiten
Innenausbau
Pflasterarbeiten

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest und ein 
gesundes neues Jahr 2021 verbunden mit dem 

Dank für das entgegengebrachte Vertrauen.

SOSfür                 

Heimwerker
Peter Tesche

Fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch 
wünschen wir allen unseren
verehrten Kunden, Freunden
und Bekannten.
 Auch im nächsten Jahr stehen wir 
Ihnen wieder mit unserem 
bekannt guten Service zur Seite.
07980 Berga / Elster  
Robert-Guezou-Straße 7
Tel.: 03 66 23 / 2 12 96 
Mobil: 01 60 / 2 88 26 12

EngelhardtEinzelhandel
und Reisebüro
Touristeninformation Berga / Elster
Bahnhofstraße 4
07980 Berga / Elster
Telefon: 03 66 23 / 2 26 18
www.engelhardt-berga.de

Öffnungszeiten:
Montag
9.00 bis 12.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
  9.00 bis 12.30 Uhr und
14.30 bis 17.00 Uhr

Ich biete an:

Spielwaren · Fahrräder und Ersatzteile · Reisevermittlung 
Verkauf von Fahrkarten der Vogtlandbahn 

Annahme Textilreinigung

Bergaer Zeitung
– Anzeigenannahme –

Frohe Weihnachten und für
das neue Jahr wünsche ich

Ihnen viel Gesundheit, Glück
und persönliches Wohlergehen.

Ich danke allen meinen Kunden
für das im vergangenen Jahr

entgegengebrachte Vertrauen.          

Aufgrund der wirtschaftlichen Lage, sehe ich mich leider gezwungen, 
mein Geschäft zum 31.01.2021 zu schließen. 

Ich danke meinen Kunden und Geschäftspartnern für das 
entgegengebrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit.

Unseren Kunden und Freunden 
wünschen wir frohe Weihnachten 
und alles Gute für das neue Jahr.
               Katja und 
   Christiane

Am Markt 4 · 07980 Berga/Elster · Telefon: 03 66 23 / 2 51 99



Ausgabe 12 · Seite 20

DIPLOM-INGENIEUR (TU)

TORSTEN HENTSCHEL
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Beratender Ingenieur der IKTH · Nr. 5368-12-BI

Rodaer Straße 24 · 07629 Hermsdorf · Telefon: 036601/85104
Mobil: 0176/80104310 · Fax: 036601/85105

www.oebvi-hentschel.de · info@oebvi-hentschel.de

Liegenschaftsvermessungen | Beratung rund ums Grundstück | Ingenieurvermessungen
Katasterauszüge & Gutachten | Miet-/Wohnflächenermittlung | Amtliche Lagepläne

Praktikumsplätze & Lehrstelle 2021

Ein besinnliches 
Weihnachtsfest 
und alles Gute für 
das Jahr 2021 
wünscht
Ihre Vermessungsstelle

	Tel.		 036603-246064
	Fax		 036603-246065
	Mobil	 0176-23471685

E-Mail	
sprachinsel-weida@web.de
www.sprachinsel-weida.de

Ich wünsche meinen Patienten, 
Kollegen und Ärzten ein frohes und 
besinnliches Weihnachtsfest sowie 

Gesundheit, Glück und 
Erfolg für das neue Jahr.

Ihre Ines Bielagk

Wir bedanken uns 
für Ihr Vertrauen und 

wünschen allen 
besinnliche Weihnachtstage 

und ein friedliches neues Jahr.

In der Stunde des Abschieds vertrauensvolle
Begleitung in Würde & Respekt.

Berga • Am Markt 7
Tag & Nacht   036623 143977
www.rossmann-bestattungen.de
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Betrieb: 07554 Kauern, Kaimberger Straße 2
 E-Mail: shop@fleischerei-oertel.de
 Telefon: 03 66 02 / 3 36-11 · Fax: 3 36-66
Filialen in: Seelingstädt, Reust, Ronneburg, Kauern, Berga,
 Gera-Lusan, Zwötzen, Langenbernsdorf, Wünschendorf

Danke für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und Ihre Treue!
Wir wünschen Ihnen zauberhafte Weihnachten und ein mit 

Zufriedenheit und Gesundheit erfülltes neues Jahr 2021!
Ihr Team der Fleischerei Oertel GmbH

Die bunten Kerzen flimmern
am grünen Weihnachtsbaum,
das ist ein Glitzern, Schimmern,
wie holder Märchentraum!
Lass deine Blicke schweifen
zum Tisch, von Gaben schwer,
Du darfst nach allem greifen,
was immer dein Begehr!

Albrecht Graf von Wickenburg

Heizöl - 
Weiße

07980 Berga/Elster

Schloßstraße 14

Telefon: 03 66 23 / 2 04 02

Mit herzlichen 
Weihnachts-

grüßen 
verbinden 

wir 
unseren 

aufrichtigen 
Dank für die 
angenehme 

Zusammenarbeit 
und wünschen 

all unseren 
Kunden, Freunden 

und Bekannten sowie deren Familien für das 
kommende Jahr Gesundheit, Glück und 

persönliches Wohlergehen.

Karl-Marx-Straße 4 · 07980 Berga
Tel.: 03 66 23 / 2 55 47

wünscht das Team

Schöne Weihnachten 
und ein gesundes neues 

Jahr allen Patienten, 
Kunden, Freunden und 

Bekannten

Allen Kunden, 
Freunden 
und Bekannten
ein frohes 
Fest und 
alles Gute
für das 
neue 
Jahr!

Salon 
Regina

Clodra | An der Golk 5
Telefon: 03 66 23 / 2 03 38

Wolfersdorf
Bergaer Str. 60
Telefon: 
03 66 23 / 2 07 77

Inh. Y. Kubitz-Andree

´das süße´

von 
Kuchenweide

Unseren Kunden, Freunden 
und Geschäftspartnern

wünschen wir ein 
frohes Weihnachtsfest 

sowie ein gesundes und 
erfolgreiches neues Jahr!

Weida: Mittelstr. 1 · Telefon: 03 66 03 / 6 22 08
 Markt 6 · Telefon: 03 66 03 / 6 18 23
 (Mo Ruhetag; Di – Sa ab 7 Uhr; So 13 – 16 Uhr)
 Verkaufswagen in der AWG – Samstag 

und in Berga auf dem Wochenmarkt Freitag 8.00 – 12.30 Uhr

Gartenbau Gerhard Dietzsch

Obergeißendorf 45 · 07980 Berga / E. · Tel.: 03 66 23 / 2 29 11 u. 2 55 25
E-Mail: dietzsch3@gmx.de · www.ferienwohnung-dietzsch.de

• Rasenmäharbeiten • Baumschnitt und -fällarbeiten
• Bau von Trockenmauern und Pflasterarbeiten
• sonstige Gartengestaltung u. -pflege • Grabbepflanzung
• Hausmeisterservice • Zaunbau- und Reparaturen

Unseren Kunden, Freunden und Bekannten
wünschen wir besinnliche Weihnachtstage 
und ein friedliches und gesundes neues Jahr.

*©1

Rechtsanwalt Karsten Haase
Markt 2a · 07570 Weida · Telefon: 03 66 03 / 6 32 03
Fax: 6 31 29 · E-Mail: kanzlei-haase@t-online.de

Unseren Mandanten 
ein frohes Weihnachtsfest 
       und für das neue Jahr 
       alles Gute.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen.
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Wir danken Ihnen von ganzem Herzen für 
die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
im vergangenen Jahr.

Frohe Weihnachten 
und einen guten Start
ins neue Jahr!

Autoservice Lieder
Winterleite 8 · 07980 Berga · Telefon: 03 66 23 / 2338 90
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HOFMANN
BEDACHUNGEN

Frohe Festtage und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr wünschen wir allen Kunden, 
Freunden und Bekannten.
      Ihre Familie Hofmann und Mitarbeiter

07980 Berga / Elster · Bahnhofstraße 24
Tel. : 03 66 23 / 2 07 89
E-Mail: info@hofmann-bedachung.de

Allen Patienten, Freunden und Bekannten
wünsche ich ein frohes besinnliches

Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.

Bahnhofstr. 14a 
Berga/Elster

Tel.: 036623/22766 
oder 0172/9679670 Andreas Brömel

Meinen Kunden 
ein frohes Weihnachten 

und alles Gute im
neuen Jahr.

Waltersdorf Nr. 17 bei Münchenbernsdorf, 07589 Lindenkreuz
Tel. 03 66 04 / 8 02 34, Fax 03 66 04 / 2 00 31, Mobil 0170 / 5 23 55 87 E-
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Und wer kümmert sich 
dann um das Grab?

Infos zur Grabpfl ege 
auf unserer Website.

Bestattungshaus Francke
Puschkinstraße 5 · 07980 Berga
Tag und Nacht – Tel. (03 66 23) 2 05 78
www.bestattung-francke.de

Zum Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel
übermitteln wir Ihnen in freundlicher Verbundenheit

die besten Wünsche und 
unseren Dank für das 

entgegengebrachte Vertrauen.

Ihr Bestatter Sven Heisig 
im Namen aller Mitarbeiter

Schuh-Petters GmbH | 07545 Gera | Berliner Straße 136 
Telefon 0365. 83 32 50 | info@schuh-petters.de | www.schuh-petters.de

 
 

Individuelle Einlagen für einen  
sicheren Auftritt! Wir legen Ihnen  
die Welt zu Füßen.

KLEINE ANZEIGE, 
GRO  E WIRKUNG!

Ihre

Cindy, Viola       

   & Ines

In der 
Geborgenheit 

der Familie 
Weihnachten 

zu feiern,
ist in der heutigen 

Zeit wohl das 
schönste aller 
Geschenke!

Praxis für Physiotherapie
Susan Limmer &
Mona Handschug
Telefon: 03 66 23 / 22 66 60
Bahnhofstraße 17
07980 Berga/Elster

Wir danken für das entgegengebrachte Vertrauen 
und wünschen fröhliche Weihnachten, 

Zeit zur Entspannung und viel Gesundheit, Glück 
und Erfolg für das neue Jahr!

CHRISTMAS BORDERS

Lockenexpress
  Mobiler Friseur

0170 / 3037777
  Inh. Friseurmeisterin 

Sina Blüthner

Zum Jahreswechsel danke ich
meinen Kunden für Ihre Treue,
wünsche Ihnen ein
frohes Weihnachtsfest 
und ein  gutes, 
erfolgreiches neues Jahr 
2021 in bester 
Gesundheit.

Geschenk-

gutscheine

Ohrloch stechen
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Weida · Geraer Str. 13
Sp. Di. + Do. 9 - 12 + 15 - 17 Uhr 
Ihr Ansprechpartner Cornelia Raths
Tel.: 03 66 03 / 6 19 06 · 01 70 / 3 67 15 17

Allen Kunden und Geschäftspartnern wünsche ich eine 

besinnliche Weihnachtszeit und alles Gute im neuen Jahr.

Elektro Jenesl
Installation, Wartung, Reparaturen

Marko Jenesl
Elektromeister

Mosen 32
07570 Wünschendorf

Mobil 0151/19479094
E-Mail: elektro.jenesl@gmx.de

Thomas Gräf
Meister im Maurer- und Betonbauerhandwerk

Wolfersdorf · Hauptstraße 40
07980 Berga / Elster

Tel.: 03 66 23 / 23 65 55 · Fax: 23 65 57
Mobil: 01 72 / 3 45 91 38

E-Mail: suedbau-gera@gmx.de

Wir bedanken uns für die gute Zusammen-
arbeit und das entgegengebrachte Vertrauen.

Wir wünschen Ihnen ein frohes
Weihnachtsfest und für das neue Jahr

Gesundheit, Glück und Erfolg.


